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1. Das Jahressteuergesetz 2010 
 
Der Bundestag hat das Jahressteuergesetz 2010 (JStG) am 28.10.2010 in 2. und 3. Lesung verabschie-
det. Zu den vielen in den vergangenen Ausgaben bereits erwähnten vorgesehenen Änderungen im 
Steuerrecht sind noch weitere hinzugekommen.  
 
So wird der Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer in 
Höhe von bis zu 1.250 € wieder zugelassen, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 
erst kürzlich vom Bundesfinanzhof ergangene Entscheidung, wonach gesetzliche Zinsen, die das Fi-
nanzamt aufgrund von Einkommensteuererstattungen an den Steuerpflichtigen zahlt, nicht der Ein-
kommensteuer unterliegen, wird durch das JStG geändert, sodass sie wieder zu versteuern sind. Nicht 
in das Gesetz aufgenommen wurde eine Verschärfung bei den strafbefreienden Selbstanzeigen. 
 
Über die einzelnen Neuregelungen informieren wir Sie in den nächsten Ausgaben bei Vorliegen der 
endgültigen Gesetzesfassung. 
 
 
2. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus Kapitalleistungen einer 

betrieblichen Lebensversicherung 
 
Betriebliche Altersversorgungen erfreuen sich großer Beliebtheit, auch weil sie steuerlich vorteilhaft 
sein können. Kommt es jedoch zur Auszahlung, stellt sich die Frage, ob und wenn in welchem Um-
fang die Leistung aus der Versicherung auch der Kranken- und Pflegeversicherung unterliegt.  
 



Renten der „betrieblichen Altersversorgung“ sind der Altersrente vergleichbare Einnahmen, aus denen 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner abgeführt werden. Das gilt seit dem 
1.1.2004 auch dann, wenn eine nicht regelmäßig wiederkehrende Leistung vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls vereinbart oder zugesagt worden war.  
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich in zwei unterschiedlich gelagerten Fällen mit der 
Frage befasst, ob die Erhebung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen auch bei Leistungen 
aus einer vom Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers geschlossenen Kapitallebensversicherung 
verfassungskonform ist, wenn deren Prämien teilweise vom Arbeitnehmer selbst entrichtet wurden.  
 
In den entschiedenen Fällen hatte der jeweilige Arbeitgeber zugunsten der Arbeitnehmer eine Be-
triebsrente im Wege der Direktversicherung als Kapitallebensversicherung abgeschlossen und zu-
nächst selbst die Versicherungsbeiträge an den Versicherer entrichtet. In beiden Fällen übernahmen 
die Arbeitnehmer nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis die Prämienzahlung an den 
Versicherer. Während aber im ersten Fall der frühere Arbeitgeber Versicherungsnehmer blieb, über-
trug im zweiten Fall der Arbeitgeber alle Rechte aus dem Versicherungsvertrag auf den Arbeitnehmer 
als neuen Versicherungsnehmer.  
 
Das BVerfG kam im ersten Fall zu dem Entschluss, dass es mit dem allgemeinen Gleichheitssatz ver-
einbar ist, dass eine Leistung aus einer stets vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer geführten 

Direktversicherung der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung auch dann unter-
liegt, wenn sie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Eigenleistungen des versicherten 
Arbeitnehmers finanziert worden ist.  
 
Im zweiten Fall hat das BVerfG dagegen festgestellt, dass die Entscheidung des Bundessozialgerichts 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, soweit es auch diejenigen Kapitalleistungen der Bei-
tragspflicht unterwirft, die auf Beiträgen beruhen, die ein Arbeitnehmer nach Beendigung seiner Er-
werbstätigkeit auf den Lebensversicherungsvertrag unter Einrücken in die Stellung des Versiche-

rungsnehmers eingezahlt hat. Denn mit der Vertragsübernahme durch den Arbeitnehmer ist der Ka-
pitallebensversicherungsvertrag vollständig aus dem betrieblichen Bezug gelöst worden und unter-
scheidet sich hinsichtlich der dann noch erfolgenden Einzahlungen nicht mehr von anderen privaten 
Lebensversicherungen. Der Verstoß gegen den Gleichheitssatz ist vorliegend sehr intensiv, weil die 
Beitragsbelastung mit dem vollen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung erheblich ist. 
 
 
3. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2010 
 
In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine und wichtige Informationen kurz zu-
sammen, über die Sie einmal nachdenken und mit uns sprechen sollten. 
 
• Geringwertige Wirtschaftsgüter – Neuregelung bei der AfA seit 1.1.2010: Steuerpflichtige mit 

Gewinneinkünften mussten sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die sie seit dem 
1.1.2008 mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 € angeschafft oder hergestellt 
haben, sofort abschreiben. Lag der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 €, mussten die Wirt-
schaftsgüter in einem Sammelposten zusammengefasst und unabhängig von der Verbleibensdauer 
im Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden.  
 
Nur noch die Bezieher von Überschusseinkünften (wie z. B. aus nicht selbstständiger Arbeit oder 
aus Vermietung und Verpachtung) hatten die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 
410 € im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben.  
 
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führt bei den Gewinneinkünften für Wirtschaftsgüter, die 

ab dem 1.1.2010 angeschafft oder hergestellt werden, eine Wahlmöglichkeit ein.  
 
Sofortabschreibung: Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaf-



fung oder Herstellung voll abgeschrieben werden. Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, 
sind GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es 
sei denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer 
für die Sofortabschreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die all-
gemeinen Abschreibungsregelungen. 
 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 150 € und unter 1.000 € in ei-
nen jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen 
dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden.  
Neu ist hier, dass der Unternehmer auch Wirtschaftsgüter unter 150 € in den Sammelposten auf-
nehmen kann und nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abschreiben muss. 
 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den Sam-
melposten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 € 
nur einheitlich ausgeübt werden kann.  

 
• Degressive Abschreibung läuft Ende 2010 aus: Die Bundesregierung hat die degressive Ab-

schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von maximal 25 % ab 
dem 1.1.2009 wieder eingeführt. Sie kann für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, 
die ab diesem Datum angeschafft oder hergestellt werden, und war auf zwei Jahre befristet. Diese 
Regelung läuft demnach zum Jahresende 2010 aus.  
 
Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren verringern den zu versteu-
ernden Gewinn stärker als bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also i. d. R. 
besonders, weil vor allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis mit weniger Steu-
ern belastet wird. In der Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswir-
kung der degressiven Abschreibung von Vorteil ist. 
 

• Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen 
profitieren neben der degressiven Abschreibung auch von der Sonderabschreibung von bis zu 20 
%. Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden 
bei Bilanzierenden von 235.000 € auf 335.000 € bzw. von 125.000 € auf 175.000 € bei Betrieben 
der Land- und Forstwirtschaft für die Jahre 2009 und 2010 angehoben. Die Gewinngrenzen bei 
Einnahme-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetzgeber von 100.000 € auf 200.000 €.  
 
Der Vorteil: Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel Maschinen angeschafft, kön-
nen insgesamt neben der degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 25 % im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zusätzlich Sonderabschrei-
bungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Ein Unternehmer 
kann also im ersten Jahr der Anschaffung bis zu 45 % (bei Anschaffung im Januar) als Be-
triebsausgabe gewinnmindernd geltend machen. Er kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel 
Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Bitte beachten Sie! Wird die Investition im Jahr 2011 durchgeführt, kommen wieder die niedrige-
ren Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen zum Tragen.  
 

• Investitionsabzugsbetrag: Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren 
Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung be-
stimmter Betriebsgrößenmerkmalen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten außerbilanziell gewinnmindernd abziehen. Der 
Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht 
übersteigen.  

 
Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte Anschaffung/Herstellung und die 
später tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung des Investi-



tionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen.  
 
Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2011 eine Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2010 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 
40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch ge-
winnmindernd auswirkt. 
 
Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-
schreibungen auf 30.000 € vermindern, um die erforderliche außerbilanzielle Hinzurechnung aus-
zugleichen. Schafft er nunmehr im Januar des Jahres 2011 die Maschine an, kann er zusätzlich eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 
 
Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investi-
tionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirt-
schaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich 
betrieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des Weiteren muss der Steu-
erpflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen 
seiner Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angeben. Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für 
einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis der über 90%igen betrieb-
lichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 
 

• Geschenke an Geschäftsfreunde: Für die gute Zusammenarbeit bedanken sich am Jahresende 
Steuerpflichtige bei ihren Geschäftspartnern i. d. R. mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwen-
dungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B. Kunden, Ge-
schäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Ge-
genstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im 
Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die 
steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang. Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier 
geht die Finanzverwaltung davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt 
auch die Aufzeichnungspflicht der Namen der Empfänger. 

 
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % versteuern. Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unter-
richten. Von dieser Regelung sind dann auch Geschenke bis zu 35 € betroffen.  
 
Auch wenn der Wert des Geschenkes die 35-€-Grenze übersteigt, kann der Steuerpflichtige den 
Wert pauschal besteuern, und zwar bis zur genannten Grenze von 10.000 € im Jahr. Der Aufwand 

stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! 

 
• Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen 

Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, so kann er eine besondere 
Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 
10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % pauschal besteuert werden. 
Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für 

seine Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen. 
 
• Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebs-

veranstaltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € (kein Bargeld!) einschließlich 
Umsatzsteuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der 
Freigrenze ist der gesamte Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. Die Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber mit 25 % pau-
schal versteuert werden; dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

 



• Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011 aufbewahren: Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2011 
vorgesehene Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale wird auf das Kalenderjahr 
2012 verschoben. Bitte beachten Sie deshalb, dass die Lohnsteuerkarte 2010 mit den eingetragenen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen auch für den Steuerabzug vom Arbeitslohn ab 1.1.2011 bis zur erst-
maligen Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale gilt. In diesem Übergangszeit-
raum hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 während des Dienstverhältnisses aufzubewah-
ren, er darf sie nicht vernichten! Die darauf enthaltenen Eintragungen (z. B. Freibeträge) gelten 
unabhängig vom Gültigkeitsbeginn einmalig auch für 2011 weiter. 

 
• Termin15.12.2010! Ggf. Verlustbescheinigung bei der Bank beantragen: In der Verlustbe-

scheinigung werden Verluste ausgewiesen, die bankseitig nicht mit den während des Kalenderjah-
res erzielten abzugspflichtigen Kapitalerträgen verrechnet werden konnten. Befinden sich Depots 
und Konten bei unterschiedlichen Banken, ist der Bankkunde selbst für den Ausgleich über die 
Steuererklärung verantwortlich. Die Verlustbescheinigung für das laufende Jahr ist bis spätestens 

15.12.2010 zu beantragen. Ob ein solcher Antrag für Sie sinnvoll ist, sollten Sie mit uns vorher be-
sprechen. 

 
• Dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen: Bis 

31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Veräußerungsgewinne unterschiedlich besteu-
ert. So blieben z. B. private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb 
der einjährigen Haltefrist – steuerfrei. Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaf-
fungskosten zum Kaufzeitpunkt sollten alle Kaufbelege von Wertpapieren sowie die Depotauszüge 
aufbewahrt werden. So kann auch in (ferner) Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem Kauf-
preis welches Wertpapier zu welchem Zeitpunkt erworben wurde. Dies ist insbesondere dann 

wichtig, wenn Wertpapiere vor dem 31.12.2008 gekauft wurden, deren Veräußerungsgewin-

ne steuerfrei bleiben. Aber auch beim Wechsel der depotführenden Bank können diese Unterla-
gen erhebliche steuerliche Bedeutung haben. 

 

Besten Dank für das uns im Jahr 2010 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.12.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.12.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: September = 108,3; August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1; 
Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 



Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011 aufbewahren 
 
Im Jahressteuergesetz 2008 wurde festgelegt, dass sich Arbeitnehmer ab 2011 nicht mehr um die 
Lohnsteuerkarte zu kümmern brauchen. Sie teilen dem Arbeitgeber nur einmalig die steuerliche Iden-
tifikationsnummer und das Geburtsdatum mit, der dann die für die Lohnsteuer relevanten Daten beim 
Bundeszentralamt für Steuern in Bonn elektronisch abrufen kann. 
 
Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2011 vorgesehene Einführung der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale (ELStAM) wird auf das Kalenderjahr 2012 verschoben. Bitte beachten Sie deshalb, 
dass die Lohnsteuerkarte 2010 mit den eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmalen auch für den Steu-
erabzug vom Arbeitslohn ab 1.1.2011 bis zur erstmaligen Anwendung der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale gilt. In diesem Übergangszeitraum hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 
während des Dienstverhältnisses aufzubewahren, er darf sie nicht vernichten! Die darauf enthalte-
nen Eintragungen (z. B. Freibeträge) gelten unabhängig vom Gültigkeitsbeginn einmalig auch für 
2011 weiter. 
 
Wird im Jahr 2011 erstmalig eine Lohnsteuerkarte benötigt, stellt das zuständige Finanzamt auf An-
trag eine Ersatzbescheinigung aus. Ausgenommen hiervon sind ledige Arbeitnehmer, die im Jahr 2011 
ein Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis beginnen. Hier kann der Arbeitgeber die Steuer-
klasse I unterstellen, wenn der Arbeitnehmer seine steuerliche Identifikationsnummer, sein Geburtsda-
tum sowie die Religionszugehörigkeit mitteilt und gleichzeitig schriftlich bestätigt, dass es sich um 
das erste Dienstverhältnis handelt. Der Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers als Beleg 
zum Lohnkonto aufzubewahren. 
 



Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung auf der Lohnsteuerkarte 2010 erteilt und dem Ar-
beitnehmer herausgegeben, so hat er bei fortbestehendem Dienstverhältnis die Lohnsteuerabzugs-
merkmale der Lohnsteuerkarte 2010 im Übergangszeitraum 2011 weiter anzuwenden. 
 
Anmerkung: Für sämtliche Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 für Zeiträume ab 1.1.2011 ist 
ausschließlich das Finanzamt und nicht mehr die Gemeinde zuständig. Dazu gehören z. B. die Eintra-
gung von Kindern und Freibeträgen sowie alle Änderungen der Lohnsteuerklassen.  
 
 
2. Bis 15.12.2010 ggf. Verlustbescheinigung bei der Bank beantragen 
 
In der Verlustbescheinigung werden Verluste ausgewiesen, die bankseitig nicht mit den während des 
Kalenderjahres erzielten abzugspflichtigen Kapitalerträgen verrechnet werden konnten. Hat man 
Geldanlagen nur bei einem Institut, nimmt dieses gleich die Verrechnung von Verlusten und Erträgen 
vor. Befinden sich Depots und Konten bei unterschiedlichen Banken, ist der Bankkunde selbst für den 
Ausgleich über die Steuererklärung verantwortlich. 
 
Die Verlustbescheinigung für das laufende Jahr ist bis spätestens 15. Dezember 2010 zu beantragen. 
Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird der darin ausgewiesene Verlust nicht wieder in 
den Verlusttopf eingestellt, um eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der Ein-
kommensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden. 
 
Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden soll, hängt von vielen Faktoren ab und 
sollte vorher mit uns besprochen werden! Die Beantragung einer Verlustbescheinigung kann sich u. a. 
empfehlen, wenn im laufenden Jahr Kapitalerträge bei anderen Kreditinstituten erzielt werden, die mit 
Kapitalertragsteuer belastet sind.  
 
 
3. Vom Finanzamt geleistete Zinsen auf Einkommensteuererstattungen sind 

nicht zu versteuern 
 
Gesetzliche Zinsen, die das Finanzamt (FA) aufgrund von Einkommensteuererstattungen an den Steu-
erpflichtigen zahlt (sog. Erstattungszinsen), unterliegen nicht der Einkommensteuer. Das hat der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 15.6.2010 entschieden und damit seine frühere Rechtsprechung teilweise 
geändert. 
 
Bis 1999 konnten Nachzahlungszinsen, die der Steuerpflichtige an das FA zu zahlen hatte, als Son-
derausgaben abgezogen werden. Nachdem diese Regelung ersatzlos entfallen war, mussten die Erstat-
tungszinsen nach wie vor versteuert werden, während die Nachzahlungszinsen nicht mehr abgezogen 
werden durften. Das war bei vielen Steuerpflichtigen auf Unverständnis gestoßen. Nach der Änderung 
der Rechtsprechung sind nun gesetzliche Zinsen, die im Verhältnis zwischen Steuerpflichtigen und 
FA für Einkommensteuernachzahlungen oder -erstattungen entstehen, insgesamt steuerrechtlich unbe-
achtlich.  
 
Anmerkung: Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung zu diesem Urteil lag bei Redaktionsschluss 
noch nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass sie darauf mit einem Nichtanwendungserlass reagiert. 
 
 
4. Abgrenzung haushaltsnahe Dienstleistung zu Handwerkerleistung 
 
Seit dem 1.1.2009 sind Aufwendungen für Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen besser von der Steuer absetzbar. Der bisherige Steuerbonus von bis zu 
600 € pro Jahr wurde auf 1.200 € verdoppelt. Das heißt, von maximal 6.000 Euro Arbeitskosten kön-
nen 20 %, also 1.200 €, direkt von der Steuer abgezogen werden.  
 



Ausgaben für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen wie Kinderbetreuung 
oder Pflegeleistungen werden darüber hinaus unter weiteren Voraussetzungen bis zu einer Höhe von 
4.000 € pro Jahr gefördert.  
 
Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistung“ ist gesetzlich nicht näher bestimmt. Die Leistungen müs-
sen eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen bzw. damit im Zusammenhang stehen. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dabei den Begriff „haushaltsnah“ als sinnverwandt mit dem Begriff 
„hauswirtschaftlich“ angesehen.  
 
Danach werden nunmehr sämtliche handwerkliche Tätigkeiten, also auch einfache handwerkliche 
Verrichtungen, etwa regelmäßige Ausbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die bislang als haus-
haltsnahe Dienstleistungen galten, von der neuen Regelung erfasst. Die Unterscheidung nach einfa-
chen und qualifizierten Handwerkerleistungen ist damit nicht länger erforderlich.  
  
Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei Maler- und Tapezierarbeiten nicht (mehr) um hauswirt-
schaftliche Verrichtungen, die als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt sind, sondern um Hand-
werkerleistungen.  
 
Anmerkung: In der Fachliteratur wird teilweise die Meinung vertreten, dass der erhöhte Betrag be-
reits ab dem Jahr 2008 anzuwenden sei, weil das Gesetz, mit dem der neue Höchstbetrag eingeführt 
worden ist, bereits vor dem 1.1.2009 in Kraft trat. Hierzu ist jetzt ein Verfahren vor dem BFH anhän-
gig. Sollte das Finanzamt die Aufwendungen für 2008 nicht bis zum neuen Höchstbetrag anerkennen, 
ist ggf. Einspruch einzulegen und mit Hinweis auf die endgültigen Entscheidungen Ruhen des Verfah-
rens zu beantragen. 
 
 
5. Anschaffungskosten und Abschreibung bei dachintegrierten Fotovoltaikanlagen 
 
In letzter Zeit werden vermehrt Fotovoltaikanlagen errichtet, in denen die Solarmodule nicht auf die 
vorhandene Dacheindeckung aufgesetzt, sondern in Form von Dachziegeln mit eingebauten Fotovol-
taikmodulen eingesetzt werden. Solche Anlagen sind genau wie Solarmodule, die auf eine Dacheinde-
ckung aufgesetzt werden, keine unselbstständigen Bestandteile des Gebäudes, sondern selbstständige, 
vom Gebäude losgelöste bewegliche Wirtschaftsgüter. 
 
Diese Anlagen erfüllen gleichzeitig zwei Funktionen. Einerseits schützen sie das Gebäude vor Witte-
rungseinflüssen, andererseits dienen sie unmittelbar der Stromerzeugung (Gewerbebetrieb).  
Dachintegrierte Fotovoltaikanlagen sind im Ergebnis ertragsteuerlich mit den sog. Aufdachanlagen 
gleich zu behandeln, sodass sich folgende steuerliche Konsequenzen ergeben: 
 
• Die Aufwendungen für die dachintegrierte Fotovoltaikanlage, bei Solardachziegeln nur die Auf-

wendungen für das Fotovoltaikmodul, sind Anschaffungs-/Herstellungskosten für ein eigenes, ab-
nutzbares und bewegliches Wirtschaftsgut, das als notwendiges Betriebsvermögen dem Gewerbe-
betrieb „Stromerzeugung“ zuzurechnen ist. Es ist  auf 20 Jahre abzuschreiben. Die Behandlung als 
selbstständiges Wirtschaftsgut gilt unabhängig davon, ob die Anlage im Zuge der Neuerrichtung 
eines Gebäudes oder im Zuge einer Dachsanierung angeschafft bzw. hergestellt wird.  
 
Nicht zur Fotovoltaikanlage, sondern zum Gebäude gehört dagegen die Dachkonstruktion. Die 
darauf entfallenden Aufwendungen sind daher dem Gebäude entweder als Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten oder als Erhaltungsaufwendungen zuzurechnen. 

 
• Für die geplante Anschaffung der Anlage kann – unter weiteren Voraussetzungen – ein Investiti-

onsabzugsbetrag gebildet werden, wenn die übrigen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. 
 
• Sonderabschreibungen sind für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Anlage ebenso 

möglich wie – bei Anschaffung bis 31.12.2010 – degressive Absetzungen für Abnutzung. 
 



Anmerkung: Die vorstehend dargestellten Grundsätze sind auch auf sog. Blockheizkraftwerke anzu-
wenden, die Strom und Wärme erzeugen. Die bisher von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, 
Blockheizkraftwerke seien unselbstständige Gebäudeteile, wenn die erzeugte Energie überwiegend im 
Gebäude verwendet wird, ist damit überholt. 
 
 
6. Bundesverfassungsgericht hält den Solidaritätszuschlag für verfassungsgemäß 
 
Das Niedersächsische Finanzgericht hielt die andauernde Erhebung des Solidaritätszuschlags für ver-
fassungswidrig und legte die Frage der Verfassungsmäßigkeit dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) zur Entscheidung vor. Es war davon überzeugt, dass die Ergänzungsabgabe nach dem Soli-
daritätszuschlagsgesetz spätestens ab dem Jahr 2007 ihre verfassungsrechtliche Berechtigung verloren 
hat. Mit dem Solidaritätszuschlag sollen die Kosten der deutschen Einheit finanziert werden. Hierfür 
bestand nach Auffassung des Gerichts kein vorübergehender, sondern ein langfristiger Bedarf. Dieser 
darf nicht durch die Erhebung einer Ergänzungsabgabe gedeckt werden. 
 
Das BVerfG hat die Vorlage als unzulässig verworfen. Bereits mit seiner Entscheidung vom 9.2.1972 
hat es grundsätzlich zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Ergänzungsabgaben Stel-
lung genommen und u. a. entschieden, dass eine zeitliche Befristung nicht zum Wesen der Ergän-
zungsabgabe gehört.  
 
 
7. Abzug von Unterhaltsaufwendungen an im Ausland lebende Angehörige –  

Änderung der Rechtsprechung 
 
Unterhaltsaufwendungen sind nur dann als außergewöhnliche Belastungen steuerlich abziehbar, wenn 
die unterhaltene Person gegenüber dem Steuerpflichtigen gesetzlich unterhaltsberechtigt ist. Das sind 
die Personen, denen gegenüber der Steuerpflichtige nach dem Zivilrecht unterhaltsverpflichtet ist. 
Dazu gehören u. a. Verwandte in gerader Linie (Kinder, Enkel, Eltern). Die Unterhaltsberechtigung 
setzt insoweit zivilrechtlich die Unterhaltsbedürftigkeit der unterhaltenen Person voraus.  
 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) konnte die Bedürftigkeit der unter-
stützten Person dem Grunde nach unterstellt werden (sog. abstrakte Betrachtungsweise).  
 
Diese Rechtsprechung hat der BFH mit Urteil vom 5.5.2010 aufgegeben und entschieden, dass die 
Bedürftigkeit der unterhaltenen Person jeweils konkret zu bestimmen ist und nicht unterstellt werden 
kann. Bei der danach erforderlichen konkreten Betrachtungsweise sei auch zu berücksichtigen, 
dass für volljährige Kinder eine generelle Erwerbsobliegenheit bestehe. Mögliche Einkünfte aus 
einer unterlassenen Erwerbstätigkeit könnten deshalb der Bedürftigkeit entgegenstehen, falls 
eine Erwerbstätigkeit zumutbar sei.  
 
Ebenfalls mit Urteil vom 5.5.2010 hat der BFH entschieden, dass bei als außergewöhnliche Belastun-
gen geltend gemachten Unterhaltszahlungen an die im Ausland lebende Ehefrau weder die Bedürftig-
keit noch die Erwerbsobliegenheit der Ehefrau zu prüfen sei. Anders als der Verwandtenunterhalt 
werde der Ehegattenunterhalt zivilrechtlich auch jenseits der Bedürftigkeit geschuldet. Der haushalts-
führende Ehegatte sei nicht verpflichtet, zunächst seine Arbeitskraft zu verwerten.  
 
 
8. EuGH-Vorlage zur Umsatzbesteuerung bei einer Geschäftsveräußerung 

im Ganzen 
 
Nach dem Umsatzsteuergesetz unterliegen die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an 
einen anderen Unternehmer nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn ein 
Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen 
entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird.  
 



Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Beschluss vom 14.7.2010 dem Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) Fragen zu den Voraussetzungen der nicht der Umsatzsteuer unterliegenden Geschäfts-
veräußerung im Ganzen vorgelegt. Die Fragen betreffen Fälle, in denen Warenbestand und Geschäfts-
ausstattung veräußert, die Geschäftsräume aber nur an den Erwerber vermietet werden. 
 
Für den Fall, dass die Vermietung des Ladenlokals zu berücksichtigen ist, hat der BFH dem EuGH die 
weitere Frage vorgelegt, ob es dabei darauf ankommt, ob das Ladenlokal durch einen auf lange Dauer 
abgeschlossenen Mietvertrag zur Nutzung überlassen wurde oder ob der Mietvertrag auf unbestimmte 
Zeit läuft und von beiden Parteien kurzfristig kündbar ist. 
 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH kann eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung auch 
dann vorliegen, wenn einzelne wesentliche Betriebsgrundlagen nicht mitübereignet worden sind. Vor-
aussetzung ist aber, dass sie dem Unternehmer langfristig zur Nutzung überlassen werden und eine 
dauerhafte Fortführung des Unternehmens durch den Übernehmer gewährleistet ist. 
 
 
9. Urlaubsabgeltung bei Krankheit 
 
Nach den deutschen Rechtsvorschriften erlosch der Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Jah-
resurlaub am Ende des Kalenderjahrs, spätestens am Ende eines Übertragungszeitraums, der i. d. R. 3 
Monate beträgt. War der Arbeitnehmer bis zum Ende dieses Zeitraums arbeitsunfähig, musste der 
nicht genommene bezahlte Jahresurlaub am Ende des Arbeitsverhältnisses nicht finanziell abgegolten 
werden. 
 
Der Europäische Gerichtshof stellte jedoch in seiner Entscheidung vom 20.1.2009 fest, dass ein Ar-
beitnehmer, der während des gesamten Bezugszeitraums und über den festgelegten Übertragungszeit-
raum hinaus krankgeschrieben ist, keine Möglichkeit hat, in den Genuss seines bezahlten Jahresur-
laubs zu kommen. Das gilt auch für einen Arbeitnehmer, der während eines Teils des Bezugszeit-
raums gearbeitet hat, bevor er krankgeschrieben wurde. 
 
Die Vergütung, auf die ein Arbeitnehmer Anspruch hat, der nicht in der Lage war, seinen Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub vor dem Ende des Arbeitverhältnisses auszuüben, ist demnach in der Wei-
se zu berechnen, dass der Arbeitnehmer so gestellt wird, als hätte er diesen Anspruch während der 
Dauer seines Arbeitsverhältnisses ausgeübt. Maßgebend für die Berechnung der finanziellen Vergü-
tung ist das gewöhnliche Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers, das während der dem bezahlten Jahresur-
laub entsprechenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist. 
 
Anmerkung: Mit der Entscheidung wurde das Prinzip der Befristung des Urlaubsanspruchs im deut-
schen Arbeitsrecht aufgeweicht. Dies führt zu erheblichen Mehrbelastungen für Arbeitgeber. Insbe-
sondere bei Langzeitkranken können sich Urlaubsansprüche über Jahre hinweg anhäufen. 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer, Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag 
10.11.2010 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.11.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 26.11.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
 



  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1; Mai = 108,0; 
April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Die Neuregelung der steuerlichen Berücksichtigung eines häuslichen 

Arbeitszimmers ist verfassungswidrig 
 

Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für 

ausschließlich betrieblich oder beruflich genutzte häusliche Arbeitszimmer als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten erstmals eingeschränkt.  

 

Eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot des Abzugs solcher Aufwendungen galt danach dann, 

wenn die betriebliche oder berufliche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 % der gesamten be-

trieblichen und beruflichen Tätigkeiten betrug oder wenn für diese Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung stand. Eine unbeschränkte Abzugsmöglichkeit war darüber hinaus nur noch zugelas-

sen, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit 

bildete. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 7.12.1999 die Verfassungsmäßigkeit 

dieser Einschränkung bejaht.  

 

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wurde die Abzugsmöglichkeit weiter eingeschränkt. Danach 

erlaubt die Regelung im Einkommensteuergesetz (EStG) den Abzug der Aufwendungen für ein häus-

liches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung nur noch dann, wenn das Arbeitszimmer den 

Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 6.7.2010 entschieden, dass die Neuregelung 

gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, soweit die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer auch dann von der steuerlichen Berücksichtigung ausgeschlossen sind, wenn für die betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  



 
Der Gesetzgeber ist danach verpflichtet, rückwirkend auf den 1.1.2007 durch Neufassung des 
EStG den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen. Die Gerichte und Verwaltungsbehörden 

dürfen die Vorschrift im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz nicht mehr 

anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen.  

 

 

2. Strafbefreiende Selbstanzeige nur bei Rückkehr zur Steuerehrlichkeit 
 

Mit der strafbefreienden Selbstanzeige kann ein Steuerhinterzieher nachträglich Straffreiheit erlangen, 

wenn er durch Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung von Angaben gegenüber dem Finanzamt 

dem Fiskus bislang verborgene Steuerquellen erschließt. Hinzukommen muss aber die Rückkehr 
zur Steuerehrlichkeit. 
 

Aus diesem Grund kann z. B. ein Steuerhinterzieher keine Straffreiheit erlangen, wenn er von mehre-

ren bisher den Finanzbehörden verheimlichten Auslandskonten nur diejenigen offenbart, deren Auf-

deckung er fürchtet. Er muss hinsichtlich aller Konten „reinen Tisch“ machen. 
 

Eine Strafbefreiung scheidet dann aus, wenn die Steuerhinterziehung bereits entdeckt ist. Dies ist der 

Fall, wenn nach Aufdeckung einer Steuerquelle unter Berücksichtigung vorhandener weiterer Um-

stände nach allgemeiner kriminalistischer Erfahrung eine Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit 

naheliegt. Stets ist die Tat entdeckt, wenn der Abgleich mit den Steuererklärungen des Steuerpflichti-

gen ergibt, dass die Steuerquelle nicht oder unvollständig angegeben wurde. 

 

Im Falle einer Durchsuchung wegen des Verdachts einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit 

kommt eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr in Betracht. Dies gilt auch für solche Taten, die 

mit dem bisherigen Ermittlungsgegenstand in sachlichem Zusammenhang stehen.  

 

 

3. Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen durch Unterschreitung des 
Mindestlohnes ist strafbar 

 

Das Landgericht Magdeburg hatte die Strafbarkeit eines Arbeitgebers zu prüfen, der keinen verbind-

lich festgesetzten Mindestlohn zahlte. 

 

Offiziell waren in dem Unternehmen ausschließlich weibliche Arbeitskräfte (Putzfrauen) als soge-

nannte „Minijobber“ beschäftigt. Dem Unternehmer wurde vorgeworfen, dass die Frauen tatsächlich 

bei einem Monatslohn zwischen 60 € und 300 € und einem Arbeitseinsatz von 2 Wochen pro Monat 

täglich 12 Stunden arbeiten mussten, sodass der Stundenlohn weit unter dem Mindestlohn lag. Das 

Gericht ermittelte Stundenlöhne von maximal 1,79 € und minimal unter 1 €, die die Putzfrauen erhiel-

ten. Der allgemein verbindliche und damit gesetzliche Mindestlohn betrug im Tatzeitraum mindestens 

7,68 €/Stunde.  

 

Nach der Revisionsentscheidung des Oberlandesgerichts muss bei der Festsetzung der an die Sozial-

kassen abzuführenden Beiträge nicht auf den tatsächlich gezahlten (geringeren) Lohn, sondern auf den 

(höheren) Mindestlohn abgestellt werden, der den Arbeitnehmerinnen zustand.  Weiterhin hat die 

Kammer festgestellt, dass Stundenlöhne unter 1 € ganz offensichtlich unangemessen und sittenwidrig 

sind. 

 

Da der Unternehmer die Beiträge zur Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosenver-
sicherung) nur aus dem geringeren tatsächlich gezahltem Lohn und nicht aus dem Mindestlohn 
bezahlte, ging das Gericht davon aus, dass eine Straftat (Vorenthalten und Veruntreuung von 
Arbeitsentgelt) vorliegt.  
 

 



4. Verzögerte Vorlage von Buchführungsunterlagen kann strafbar sein 
 

Durch das sog. „Verzögerungsgeld“, das vom Finanzamt unter weiteren Voraussetzungen festgelegt 

werden kann, sollen Steuerpflichtige zur Erfüllung ihrer Mitwirkungspflichten zeitnah angehalten 

werden, insbesondere Anordnungen der Finanzbehörde Folge zu leisten, wie z. B. die Buchführung 

wieder ins Inland zu verlagern oder den Mitwirkungspflichten im Rahmen einer Außenprüfung nach-

zukommen. 

 

Das Verzögerungsgeld kann im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht im 

Rahmen einer Außenprüfung festgesetzt werden, wenn der Steuerpflichtige 

 

• der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner im Ausland befindlichen elektronischen Buchfüh-

rung oder Teilen davon nicht nachkommt, 

• seiner Pflicht zur Mitteilung nicht unverzüglich nachkommt, 

• den Datenzugriff nicht, nicht zeitnah oder nicht in vollem Umfang einräumt, 

• Auskünfte im Rahmen einer Außenprüfung nicht, nicht zeitnah oder nicht vollständig erteilt, 

• angeforderte Unterlagen im Rahmen einer Außenprüfung nicht, nicht zeitnah oder nicht vollstän-

dig vorlegt, 

• seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der Finanzbehörde verlagert hat. 

 

Das Verzögerungsgeld beträgt mindestens 2.500 € und höchstens 250.000 €. Innerhalb dieser gesetzli-

chen Bandbreite können folgende Kriterien für die Bemessung der Höhe von Bedeutung sein: 

 

Dauer der Fristüberschreitung, Gründe der Pflichtverletzung, wiederholte Verzögerung bzw. Verwei-

gerung, Ausmaß der Beeinträchtigung der Außenprüfung, Unternehmensgröße, mangelnde Mitwir-

kung, wiederholte Verzögerungsgeldfestsetzungen. 

 

 

5. Mündliche Vereinbarung einer Gehaltserhöhung des Gesellschaftergeschäftsfüh-
rers als vGA 

 

Unter einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) ist bei einer Kapitalgesellschaft u. a. eine Vermö-

gensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) zu verstehen, die durch das Gesellschaftsverhältnis 

veranlasst ist und in keinem Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung steht. Für den größten 

Teil der entschiedenen Fälle hat der Bundesfinanzhof die Veranlassung durch das Gesellschaftsver-

hältnis angenommen, wenn die Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter einen Vermögensvorteil zu-

wendet, den sie bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 

einem Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte. Ist der begünstigte Gesellschafter ein beherrschender 

Gesellschafter, weil er z. B. mehr als 50 % der Stimmrechte hält, so kann eine vGA auch dann anzu-

nehmen sein, wenn die Kapitalgesellschaft eine Leistung an ihn erbringt, für die es an einer klaren, im 

Voraus getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tatsächlich durchgeführten Vereinbarung fehlt. Eine 

vGA mindert das zu versteuernde Einkommen nicht.  

 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf ist die Auszahlung eines erhöhten Gehaltes trotz 
zivilrechtlicher Unwirksamkeit der Vereinbarung gesellschaftsrechtlich veranlasst und daher 
als vGA zu behandeln. Denn auf eine unwirksame Vereinbarung hätte ein ordentlich und gewissen-

haft handelnder Geschäftsleiter einem Nichtgesellschafter kein erhöhtes Gehalt gezahlt.  

 

 

6. Nach Verkauf einer Kapitalbeteiligung anfallende Darlehenszinsen  
als nachträgliche Werbungskosten abziehbar 

 

In Abkehr von seiner Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.3.2010 den 

Abzug von Schuldzinsen zugelassen, die nach der Veräußerung einer sog. wesentlichen Kapitalbetei-

ligung anfallen, weil der Verkaufserlös nicht zur Tilgung des bei Anschaffung der Beteiligung aufge-

nommenen Darlehens ausreicht.  



 

Derartige nachträgliche Schuldzinsen waren nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH insbeson-

dere bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sowie den Einkünften aus Kapitalvermö-

gen einheitlich nicht als nachträgliche Werbungskosten abziehbar. Grund für diese Rechtsprechung 

war, dass ein Gewinn aus der Veräußerung der Einkunftsquelle bei den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung bzw. Kapitalvermögen grundsätzlich nicht steuerbar ist und die Zinsen in einen 

Zusammenhang mit der nicht steuerbaren Vermögensebene gestellt wurden.  
 

 

7. Das Jahressteuergesetz 2010 ändert den Vorsteuerabzug für gemischt genutzte 
Gebäude ab dem 1.1.2011  

 

Bereits in der Vergangenheit hatten wir darauf hingewiesen, dass mit der Umsetzung der neuen 

Mehrwertsteuerrichtlinie in deutsches Recht auch die Regelungen für den Vorsteuerabzug bei ge-

mischt genutzten Gebäuden geändert werden. 
 

Die derzeitig noch gültige Fassung schreibt vor, dass ein Gebäude, das teilweise betrieblich und teil-

weise privat genutzt wird, insgesamt dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden kann, mit dem 

Vorteil, dass die Vorsteuern aus den gesamten Herstellungskosten und den laufenden Aufwendungen 

in voller Höhe abziehbar sind. Im Gegenzug ist die Nutzung des privaten Gebäudeteils der Umsatz-

steuer zu unterwerfen. 
 

Durch dieses Verfahren erlangen Steuerpflichtige einen Liquiditätsvorteil. Der Unternehmer kann 

demnach bei der Anschaffung oder Herstellung eines gemischt genutzten Gebäudes den vollen Vor-

steuerabzug geltend machen, der über 10 Jahre durch die Besteuerung der Privatnutzung anteilig zu-

rückgeführt wird. Das führt in seiner Konsequenz quasi zu einer Rückzahlung des Vorsteuerbetrages 

innerhalb von 10 Jahren. Dennoch scheint das Modell wegen des Zinsvorteils immer noch attraktiv.  
 

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 wird der Vorsteuerabzug für gemischt genutzte Grundstücke neu 

geregelt. Das Zuordnungswahlrecht des Unternehmers, gemischt genutzte Grundstücke – Grundstücke 

die sowohl für unternehmerische Zwecke als auch für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens lie-

gen, oder für den privaten Bedarf des Personals verwendet werden – im vollen Umfang seinem Unter-

nehmen zuzuordnen, bleibt unberührt und somit weiter bestehen. Die Zuordnungsentscheidung sollte 

dem Finanzamt vorsorglich rechtzeitig schriftlich angezeigt werden, damit es bei einer späteren erwei-

terten unternehmerischen Nutzung zu keiner Benachteiligung kommt. Lassen Sie sich in diesem Zu-

sammenhang von uns unbedingt beraten. 
 

Die Neuregelung besagt, dass der Abzug der Vorsteuer für Leistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück ausgeschlossen ist, soweit sie nicht auf die Verwendung des Grundstücks für 
Zwecke des Unternehmens entfällt. Hiervon unberührt bleiben jedoch Gegenstände, die umsatz-

steuerlich keine Bestandteile des Grundstücks oder Gebäudes sind (z. B. Fotovoltaikanlage). Der Vor-

steuerausschluss ist entsprechend für Gebäude auf fremdem Grund und Boden anzuwenden, da diese 

Grundstücken gleichzustellen sind. 
 

Die Neuregelungen sind nicht anzuwenden auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirt-

schaftsgütern, die aufgrund eines vor dem 1.1.2011 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen 

Vertrages angeschafft worden sind oder mit deren Herstellung vor diesem Datum begonnen wurde. 

Bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, gilt als Beginn der Herstellung der Zeit-

punkt, in dem der Bauantrag gestellt wird. Damit schafft der Gesetzgeber Rechtssicherheit für die 

Fälle, in denen der Unternehmer – nach bis zum 31.12.2010 geltender Rechtslage – vollen Vorsteuer-

abzug für gemischt genutzte Grundstücke geltend gemacht hat.  
 

 

8. Erbschaftsteuer: Änderungen beim Verwaltungsvermögen geplant 
 

Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz wurden die Begünstigungen für Betriebsvermögen, land- und 

forstwirtschaftliche Vermögen und Anteile von mehr als 25 % an Kapitalgesellschaften erweitert. 



Danach bleiben 85 % des begünstigten Vermögens unter weiteren Voraussetzungen steuerfrei, wenn 

das Verwaltungsvermögen des Betriebes unter 50 % liegt; bzw. 100 %, wenn das Verwaltungsvermö-

gen unter 10 % liegt. Zum Verwaltungsvermögen gehören u. a. Dritten zur Nutzung überlassene 

Grundstücke, soweit bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind.  

 

Der Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2010 (JStG) beinhaltet zwei Regelungen, welche die erb-

schaftsteuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen in Zusammenhang mit dem sog. Verwaltungs-

vermögen gravierend einschränken werden. Die Neuregelung soll auf Erwerbe Anwendung finden, für 

die die Steuer nach dem Tag der Verkündung des JStG entsteht. Hier besteht u. U. Handlungsbedarf. 

Wegen der Komplexität des Themas sollten sich betroffene Steuerpflichtige schnellstens von uns 

beraten lassen. 

 

Anmerkung: Allgemein gilt darauf hinzuweisen, dass zu den derzeitigen Regelungen des Erbschafts-

teuergesetzes viele Verfahren anhängig sind. Entsprechende Erbschaftssteuerbescheide sollten unbe-

dingt offengehalten werden. 

 

 

9. Steuervergünstigung bei der Erbschaftsteuer entfällt auch beim 
Zwangsverkauf des Betriebes 

 

Der Freibetrag und der verminderte Wertansatz für das Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer 

werden u. a. gewährt, wenn inländisches Betriebsvermögen beim Erwerb von Todes wegen auf den 

Erwerber übergeht. Inländisches Betriebsvermögen ist auch das einem freien Beruf dienende Vermö-

gen. Das Betriebsvermögen bei freiberuflicher Tätigkeit umfasst insoweit die Wirtschaftsgüter, die 

der Ausübung des freien Berufs dienen. Ertragsteuerlich wird beim Tod eines Freiberuflers dessen 

Betrieb nicht zwangsweise aufgegeben, sondern geht trotz der höchstpersönlichen Natur der Tätigkeit 

als freiberuflicher Betrieb auf die Erben über. Diese Beurteilung ist auch für die Betriebsvermögens-

eigenschaft maßgebend.  

 

Der Freibetrag oder Freibetragsanteil und der verminderte Wertansatz fallen mit Wirkung für die Ver-

gangenheit weg, soweit der Erwerber innerhalb von 5 Jahren nach dem Erwerb u. a. einen Gewerbe-

betrieb oder einen Teilbetrieb oder einen Anteil an einer Gesellschaft veräußert.  

 

Das Erbschaftsteuergesetz stellt seinem Wortlaut nach allein auf die Veräußerung des entsprechenden 

Betriebsvermögens ab; die Norm enthält danach keinen Anhalt, dass zwangsweise veranlasste 
Betriebsvermögensveräußerungen von ihrem Anwendungsbereich ausgenommen sein könnten.  
 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seinem Urteil vom 17.3.2010 wäre es mit dem Gesetz un-

vereinbar, wenn statt auf die Fortführung des Betriebs durch den Erwerber auf die Motive bei der 
Veräußerung abgestellt würde. Denn es soll nur erreicht werden, dass eine Betriebsfortführung durch 

den Erwerber nicht aus Gründen der Erbschaftsteuerbelastung scheitert. 

 

 

 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.09.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.09.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 

 



  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: Juni = 108,1; Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; 
Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Degressive Abschreibung läuft Ende 2010 aus 
 
Die Bundesregierung hat im Konjunkturpaket I, befristet für zwei Jahre, die degressive Abschreibung 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von maximal 25 % ab dem 1.1.2009 
wieder eingeführt. Sie kann für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die ab dem 1.1.2009 
angeschafft oder hergestellt werden und ist auf zwei Jahre befristet. Diese Regelung läuft demnach 
zum Jahresende 2010 aus. Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2010 angeschafft werden, kann 
nach derzeitiger Gesetzeslage nur noch die lineare Abschreibung beansprucht werden.  
 
Die Möglichkeit der degressiven Abschreibung bei Investitionen noch im Kalenderjahr 2010 sollte bei 
der Investitionsplanung berücksichtigt werden.  
 
Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren verringern den zu versteuernden 
Gewinn stärker als bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also i. d. R. besonders, 
weil vor allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis mit weniger Steuern belastet 
wird. In der Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung der degres-
siven Abschreibung von Vorteil ist.  
 
 
2. Steuerlicher Abzug von Aufwendungen, die sowohl privat als auch 

beruflich veranlasst sind 
 
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs stellte bereits mit Beschluss vom 21.9.2009 fest, dass Auf-
wendungen, die sowohl beruflich als auch privat veranlasst sind (sog. gemischte Aufwendungen) 



grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Le-
bensführung aufzuteilen sind. 
 
In zwei weiteren Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Beschluss auch auf Aufwen-
dungen, die für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Ausland entstehen, angewandt. 
 
Mit Urteil vom 21.4.2010 entschied der BFH in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung, dass 
Aufwendungen eines Arztes für die Teilnahme an einem Fortbildungskurs, der mit bestimmten Stun-
denzahlen auf die Voraussetzungen zur Erlangung der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ angerech-
net werden kann, zumindest teilweise als Werbungskosten zu berücksichtigen sind, auch wenn der 
Lehrgang in nicht unerheblichem Umfang Gelegenheit zur Ausübung verbreiteter Sportarten zulässt. 
 
In einem weiteren Urteil vom 21.4.2010 hat der BFH entschieden, dass Reisekosten nur dann in Wer-
bungskosten und Aufwendungen für die private Lebensführung aufzuteilen sind, wenn die beruflichen 
und privaten Veranlassungsbeiträge objektiv voneinander abgegrenzt werden können. Als sachgerech-
ter Aufteilungsmaßstab kommt dafür vor allem das Verhältnis der beruflich und privat veranlassten 
Zeitanteile in Betracht. 
 
In diesem Streitfall ging es um den Abzug der Aufwendungen, die einer Gymnasiallehrerin für Eng-
lisch und Religion anlässlich einer achttägigen Fortbildungsreise für Englischlehrer nach Dublin, Ir-
land, entstanden waren. Die Reise, die von der Englischlehrervereinigung angeboten und durchgeführt 
wurde und für die die Lehrerin Dienstbefreiung erhalten hatte, lief nach einem festen Programm ab, 
das kulturelle Vortragsveranstaltungen und Besichtigungstermine sowie einen Tagesausflug nach 
Belfast umfasste. Finanzamt und Finanzgericht lehnten den Abzug der Aufwendungen in vollem Um-
fang ab.  
 
Der BFH gelangte zu einer steuerzahlerfreundlicheren Auslegung und lässt eine Aufteilung nach 
Maßgabe der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile der Reise zu, wenn die beruflich veranlass-
ten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind.  
 
 
3. Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlust - Finanzverwaltung hebt Nichtanwen-

dungserlass auf 
 
Das Bundesfinanzministerium teilt mit Schreiben vom 14.5.2010 (veröffentlicht am 28.6.2010) mit, 
dass es seinen zum Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlusten ergangenen Nichtanwendungserlass 
für ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.6.2009 jetzt aufhebt. Danach können alle betroffe-
nen Fälle von dem BFH-Urteil – vermutlich aber nur zeitlich bis 31.12.2010 beschränkt – profitieren. 
 
Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte (seit 
2009 zu 60 %) steuerpflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils 
andere Hälfte der Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehenden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste 
zu behandeln sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des BFH vom 25.6.2009 gilt das Halb-
einkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das grundlegend Neue an 
dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust in diesem Falle in vollem 
Umfang steuerlich abziehbar sein muss.  
 
Die Finanzverwaltung erließ hierzu einen sog. Nichtanwendungserlass, der bestimmt, dass das Urteil 
über den entschiedenen Fall hinaus nicht angewandt werden darf. 
 
Mit seinem Beschluss vom 18.3.2010 reagiert der BFH auf den Nichtanwendungserlass der Finanz-
verwaltung zum Urteil vom 25.6.2009 in einem Fall, in dem einem Steuerpflichtigen aufgrund seiner 



Beteiligung keine Einnahmen zugeflossen sind und die Vorinstanz der Rechtsprechung des BFH fol-
gend das Halbabzugsverbot nicht angewandt hatte. Demnach ist geklärt, dass Erwerbsaufwand im 
Zusammenhang mit Einkünften aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nicht nur 
begrenzt abziehbar ist, wenn dem Steuerpflichtigen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten 
Einnahmen zugehen. 
 
Anmerkung: Der Gesetzgeber beabsichtigt, die bisherige Verwaltungsauffassung im Jahressteuerge-
setz 2010 durch eine gesetzliche Änderung ab dem Veranlagungszeitraum 2011 festzuschreiben. 
 
 
4. Keine Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung bei Sanierung 

über einen langen Zeitraum 
 
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung können als Werbungskosten steuerlich angesetzt werden. Fallen solche Aufwendungen 
schon an, bevor mit dem Aufwand zusammenhängende Einnahmen erzielt werden, können sie als 
vorab entstandene Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirt-
schaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht, in deren 
Rahmen der Abzug begehrt wird.  
 
Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung können als vorab entstandene Werbungskosten ab-
ziehbar sein, wenn der Steuerpflichtige sich endgültig entschlossen hat, daraus durch Vermieten Ein-
künfte zu erzielen und diese Entscheidung später nicht wieder aufgegeben hat. Dieser endgültige Ent-
schluss muss sich anhand ernsthafter und nachhaltiger Vermietungsbemühungen des Steuerpflichtigen 
belegen lassen. Zeigt sich, dass das Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, nicht vermietbar ist, muss 
der Steuerpflichtige zielgerichtet darauf hinwirken, durch bauliche Umgestaltungen einen vermietba-
ren Zustand des Objekts zu erreichen. 
 
Die Werbungskostenüberschüsse können nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen 
vom 6.5.2010 dann jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend enger und klarer Zu-
sammenhang der Aufwendungen mit der späteren Einkünfteerzielung nicht festgestellt werden kann. 
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist nach längeren Zeiten eines Werbungskos-
tenüberschusses (im entschiedenen Fall waren es 10 Jahre) erforderlich, dass der Steuerpflichtige 
darauf reagiert. Dies gilt auch für die Fälle, in denen er die Renovierungsarbeiten selber durchführt. 
Nur eine zielgerichtete Durchführung, sodass in absehbarer Zeit das Haus vermietet werden kann, 
führt zur Berücksichtigung von Werbungskostenüberschüssen.  
 
 
5. Verfahren wegen doppelter Höchstbeträge bei Handwerkerleistungen bereits ab 

2008 beim BFH anhängig 
 
Mit dem Gesetz zur „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ wurde seit dem 1.1.2009 
der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen (Reno-
vierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) von 600 € pro Jahr auf 1.200 € verdoppelt.  
 
In der Fachliteratur wird aber teilweise die Meinung vertreten, dass der erhöhte Betrag bereits ab dem 
Jahr 2008 anzuwenden sei, weil das Gesetz, mit dem der neue Höchstbetrag eingeführt worden ist, 
bereits vor dem 1.1.2009 in Kraft trat. 
 
Dieser Auffassung folgt das Finanzgericht Münster in seinem Beschluss vom 11.12.2009 nicht. Aus 
seiner Sicht bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass der auf 1.200 € heraufgesetzte Ermäßi-
gungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erst ab dem Jahr 2009 gilt. 
Auch das Finanzgericht Rheinland Pfalz stellt hierzu mit Urteil vom 26.1.2010 fest, dass für das Jahr 
2008 weiterhin der Höchstbetrag von 600 € zum Tragen kommt.  
 



Beim Bundesfinanzhof wurde nunmehr gegen das Urteil des FG Rheinland-Pfalz Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt. Sollte das Finanzamt die Aufwendungen für 2008 nicht bis zum neuen Höchstbe-
trag anerkennen, ist ggf. Einspruch einzulegen und mit Hinweis auf die endgültigen Entscheidungen 
Ruhen des Verfahrens zu beantragen. 
 
 
6. Erhöhung des pauschalen Kilometersatzes wegen der Anhebung der 

Wegstreckenentschädigung? 
 
Bei der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs zu Dienstreisen wird ein pauschaler Kilometersatz 
von 0,30 € je Fahrtkilometer steuerlich berücksichtigt. Die Länder Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz setzten den Kostenersatz für ihre Mitarbeiter zum 1.1.2009 auf 0,35 €/km herauf. Die Weg-
streckenentschädigungen, die in Höhe von 0,35 €/km gezahlt werden, sind – unabhängig von einem 
Nachweis der tatsächlichen Kosten – steuerfrei. Danach liegt der steuerfreie pauschale Kilometersatz 
um 0,05 €/km höher als bei den übrigen Steuerpflichtigen.  
 
In der Fachliteratur wird hierin eine sachliche Ungleichbehandlung von Empfängern von Wegstre-
ckenentschädigungen nach den Landesreisekostengesetzen und den übrigen Steuerpflichtigen gese-
hen. Zu diesem Sachverhalt ist beim Finanzgericht Baden-Württemberg eine Klage anhängig. Über 
den weiteren Werdegang werden wir Sie bei Vorliegen weiterer Informationen unterrichten. 
 
 
7. Werbungskosten bei Kapitalerträgen doch abziehbar? 
 
Seit Einführung der Abgeltungsteuer können Werbungskosten, die im Zusammenhang mit Kapitalan-
lagen entstehen, nicht mehr gesondert geltend gemacht werden. Dazu gehören Konto-, Depot- und 
Verwaltungsgebühren, aber auch Schuldzinsen. Diese Aufwendungen sind mit dem Sparer-
Pauschbetrag von 801 € pro Jahr und Person (1.602 € bei zusammen veranlagten Ehepaaren) abgegol-
ten.  
 
Von der Streichung des tatsächlichen Werbungskostenabzugs sind insbesondere Steuerzahler, die zur 
Finanzierung ihrer Kapitalanlage einen Kredit aufgenommen haben, betroffen. Die hierfür anfallen-
den Zinsen werden nicht mehr steuermindernd berücksichtigt. Damit werden Werbungskosten, die im 
Zusammenhang mit einer Kapitalanlage, und Werbungskosten, welche im Zusammenhang mit einer 
anderen Einnahmeart entstehen, unterschiedlich behandelt.  
 
Inwieweit diese Ungleichbehandlung gegen den Gleichheitssatz und das Gebot der Folgerichtigkeit 
verstößt, soll nun in einem Musterverfahren – durch eine beim Finanzgericht Münster erhobene 
Sprungklage – überprüft werden. 
 
 
8. Abziehbarkeit von Prozesskosten als Werbungskosten bei Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung 
 
Anwaltskosten können bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung unter weiteren Voraus-
setzungen als abziehbare Werbungskosten behandelt werden. 
 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Dies 
gilt auch für Schuldzinsen, soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Prozesskosten teilen als Folgekosten die einkommensteuerliche Qualifikation derjenigen Auf-
wendungen, die Gegenstand des Prozesses waren. Nach diesen Grundsätzen kann es sich bei Rechts-
anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Einkunftsart „Vermietung und Verpachtung“ stehen, 
um abziehbare Werbungskosten handeln. 
 
 



9. Kapitalerträge aus Lebensversicherungen sind sozialversicherungspflichtig 
 
Das Bundessozialgericht kam in seinem Urteil vom 17.3.2010 zu dem Entschluss, dass Kapitalerträge 
aus einer abgetretenen Lebensversicherung bei einem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Versicherten beitragspflichtig zur Kranken- und Pflegeversicherung sind.  
 
Im entschiedenen Fall hatte ein selbstständiger und freiwillig gesetzlich krankenversicherter Steuer-
pflichtiger eine Lebensversicherung zur Tilgung eines Immobiliendarlehens abgeschlossen. Diese 
wurde an die finanzierende Bank abgetreten und nach Fälligkeit ausgezahlt. Der Steuerpflichtige ver-
trat die Auffassung, dass der Auszahlungsbetrag nicht als „Einkommen“ für seinen Lebensunterhalt 
anzurechnen ist. Das Bundessozialgericht vertrat jedoch die gegenteilige Auffassung. Eine Abtretung 
der Lebensversicherung an die finanzierende Bank hindere nicht die Erhebung der Beiträge für die 
gesetzliche Krankenkasse. 
 
Anmerkung: Die Auszahlungssumme der Lebensversicherung unterliegt bis maximal zur Höhe der 
Beitragsbemessungsgrenze (45.000 € in 2010, zusammen mit anderen Einkünften) der Beitragspflicht. 
Nachdem die Lebensversicherung in der Regel im Rentenalter, in dem das Einkommen gering ist, 
ausgezahlt wird, wird die Auszahlungssumme zum Großteil beitragspflichtig. Darauf sollte bei der 
Finanzplanung für die Immobilie und/oder die Altersvorsorge geachtet werden. 
 
 
10. Gleichstellung von Lebenspartnern bei der Schenkung-, Erbschaft-  

und Grunderwerbsteuer 
 
Durch das Jahressteuergesetz 2010 soll die gleichheitswidrige Benachteiligung von Lebenspartnern 
im Bereich des Steuerrechts um einen entscheidenden Schritt abgebaut werden. Künftig sollen einge-
tragene gleichgeschlechtliche Lebenspartner im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz und im 
Grunderwerbsteuergesetz genauso behandelt werden wie Ehegatten.  
 
Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2010 sieht im Bereich der Erbschaft-, Schenkung- und Grund-
erwerbsteuer eine völlige Gleichbehandlung von Lebenspartnern und Ehegatten vor. Dies bedeutet, 
dass für Lebenspartner bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer künftig die Steuerklasse gilt wie bei 
Ehegatten. Die Gleichstellung bei der Grunderwerbsteuer führt dazu, dass bei Grundstücksübertra-
gungen zwischen Lebenspartnern – genauso wie bislang bei Ehegatten – in Zukunft keine Grunder-
werbsteuer mehr anfällt. 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.08.2010 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 16.08.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 27.08.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 



 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5;  
Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Ferienjobs für Schüler 
 
Viele Schüler bessern ihr Taschengeld während der Ferien – aber auch außerhalb der Ferienzeit – mit 
kleinen Nebenjobs auf. Firmen, die arbeitswillige Schüler bzw. Jugendliche beschäftigen möchten, 
müssen sich mit den Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und der Kinderarbeitsschutzverord-
nung – insbesondere mit der Frage, ab welchem Alter und für welche Arbeiten ein Schüler beschäftigt 
werden darf – auseinandersetzen. 
 
So dürfen Kinder über 13 Jahre mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr für maximal 2 Stunden täglich leichte Tätigkeiten ausüben. Dazu gehören z. 
B. Botengänge, Austragen von Zeitungen, Prospekten usw. In landwirtschaftlichen Familienbetrieben 
ist ausnahmsweise eine Beschäftigung von bis zu 3 Stunden täglich erlaubt. Durch die Tätigkeiten 
darf weder die Gesundheit und die Sicherheit noch ein regelmäßiger Schulbesuch und die schulischen 
Leistungen der Kinder nachteilig beeinflusst werden. Jugendliche (über 15 Jahre, aber unter 18 Jahre) 
gelten nach dem Gesetz ebenfalls als Kinder, wenn sie der Vollzeitschulpflicht unterliegen. 
 
Eine Ausnahmeregelung gilt während der Schulferien. So dürfen Jugendliche während dieser Zeit, für 
höchstens vier Wochen im Kalenderjahr, pro Tag 8 Stunden bzw. pro Woche 40 Stunden beschäftigt 
werden. In der Landwirtschaft ist während der Erntezeit für Jugendliche über 16 Jahre eine Beschäfti-
gung von bis zu 9 Stunden täglich, jedoch nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche erlaubt. 
 
Arbeitsverträge über Hilfeleistungen der Kinder im elterlichen Betrieb – wie z. B. Telefondienst – 
werden steuerrechtlich nicht anerkannt, wenn sie wegen ihrer Geringfügigkeit oder Eigenart übli-
cherweise nicht auf arbeitsvertraglicher Grundlage erbracht werden. Arbeitsverträge zwischen Eltern 



und Kindern werden steuerlich nur dann anerkannt, wenn sie rechtswirksam vereinbart worden sind, 
inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen und auch tatsächlich so durchgeführt werden. 
Die Bestellung eines Ergänzungspflegers ist nicht erforderlich. Arbeitsverhältnisse mit Kindern 
unter 15 Jahren werden steuerrechtlich nicht anerkannt. 
 
Anmerkung: Grundsätzlich sollte bei einer Beschäftigung von Schülern überlegt werden, ob diese als 
Minijobber bis 400 € im Monat oder kurzfristig Beschäftigte angemeldet werden. Gerne beraten wir 
Sie hier.  
Für spätere Betriebsprüfungen sind u. a. die Schulbesuchsbescheinigung, die Nachweise und Erklä-
rungen für geringfügig Beschäftigte (Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die Bestätigung über das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen 
einer weiteren Beschäftigung) bei den Lohnunterlagen aufzubewahren. 
 
 
2. Lohnsteuerkarte 2010 – Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-

male verschoben 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2008 wurde festgelegt, dass sich Arbeitnehmer ab 2011 nicht mehr um 
die Lohnsteuerkarte zu kümmern brauchen. Sie teilen dem Arbeitgeber nur einmalig die steuerliche 
Identifikationsnummer und das Geburtsdatum mit, der dann die für die Lohnsteuer relevanten Daten 
beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn elektronisch abrufen kann. 
 
Der aktuelle Entwicklungsstand des Verfahrens erlaubt jedoch einen Einsatz im Jahr 2011 nicht. Die 
ursprünglich für das Kalenderjahr 2011 vorgesehene Einführung der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (ELStAM) wird durch das Jahressteuergesetz 2010 voraussichtlich auf das Kalender-
jahr 2012 verschoben. An der letztmaligen Ausstellung einer Lohnsteuerkarte für das Kalenderjahr 
2010 soll jedoch festgehalten werden.  
 
Die Lohnsteuerkarte 2010 gilt mit den eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmalen auch für 
den Steuerabzug vom Arbeitslohn ab 1.1.2011 bis zur erstmaligen Anwendung der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale (Übergangszeitraum). In diesem Übergangszeitraum hat der 
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 während des Dienstverhältnisses aufzubewahren, er darf 
sie nicht vernichten. 
 
Erst nach Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale muss der Arbeitgeber die 
Lohnsteuerkarte vernichten. Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung auf der Lohnsteuerkar-
te 2010 erteilt und dem Arbeitnehmer herausgegeben, hat der Arbeitgeber bei fortbestehendem 
Dienstverhältnis die Lohnsteuerabzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 im Übergangszeitraum 
2011 weiter anzuwenden. 
 
Für Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 mit Wirkung für den Übergangszeitraum ist das Fi-
nanzamt zuständig. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintragung der Steuerklasse und der Zahl 
der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte 2010 umgehend durch das Finanzamt ändern zu lassen, 
wenn die Eintragung von den Verhältnissen zu Beginn des folgenden Kalenderjahres im Übergangs-
zeitraum zugunsten des Arbeitnehmers abweicht.  
 
 
3. Strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige kann auch  

wieder entfallen 
 
„Wer in Fällen der Steuerhinterziehung unvollständige oder unterlassene Angaben nachholt, wird 
insoweit straffrei“ – so lautet die Kernaussage der gesetzlichen Regelung zur Selbstanzeige bei Steu-
erhinterziehung, wie sie in der Abgabenordnung niedergelegt ist. Ganz so einfach ist diese Vorausset-
zung aber nicht zu erfüllen. 
 



Für eine Strafbefreiung reicht es nicht, dem Finanzamt einfach einen Haufen Belege und Ordner zur 
Auswertung hinzustellen. Der Straftäter der Steuerhinterziehung ist hier in einer Bringschuld. Die 
Unterlagen müssen daher so aufbereitet sein, dass dem Finanzamt ohne größere eigene Ermitt-
lungen die Veranlagung möglich ist.  
 
Gerade bei den Kapitalanlagen scheinen Steuerpflichtige zunehmend den Aufwand einer ausführli-
chen Aufarbeitung der Bankbelege zu scheuen und reichen einfach alle Unterlagen gesammelt ein, um 
die Selbstanzeige zu belegen. 
 
Die Selbstanzeige eines Täters muss nicht unbedingt zusammen mit einem ausgefüllten amtlichen 
Steuerformular abgegeben werden. Aber sie muss alle steuererheblichen Daten so detailliert und auf-
gearbeitet darstellen, dass keine Nacharbeiten notwendig sind. Ansonsten gehen die Finanzämter von 
einer unwirksamen Selbstanzeige aus. Und dies hat für die Betroffenen den Wegfall der strafbefreien-
den Wirkung zur Folge. 
 
 
4. Koalitionsfraktionen wollen strafbefreiende Selbstanzeige erschweren 
 
Die Bundesregierung will schärfer gegen Steuerhinterziehung vorgehen und dabei das Instrument der 
strafbefreienden Selbstanzeige neu regeln. Die Selbstanzeige dürfe nicht mehr als Gegenstand einer 
Hinterziehungsstrategie missbraucht werden. Strafbefreiung soll nur noch derjenige erwarten dürfen, 
der alle noch verfolgbaren Steuerhinterziehungen der Vergangenheit vollständig offenbart.  
 
Sinn und Zweck der Selbstanzeigen ist, den an einer Steuerhinterziehung Beteiligten einen attraktiven 
Anreiz zur Berichtigung vormals unzutreffender oder unvollständiger Angaben zu geben, um im Inte-
resse des Fiskus eine diesem bislang verborgene und ohne die Berichtigung auch künftig unentdeckt 
bleibende Steuerquelle zum Sprudeln zu bringen. Damit wird einem Steuerhinterzieher, der seinen 
steuerlichen Pflichten künftig wieder in vollem Umfang nachkommen will, eine auch verfassungs-
rechtlich anerkannte Brücke in die Steuerehrlichkeit geboten. 
 
Die Regierung fordert, dass die Selbstanzeige „allumfassend“ sein muss und sich nicht nur auf 
„bestimmte Länder oder bestimmte Steuergestaltungen beziehen“ darf. Der Zeitpunkt, ab wann 
eine strafbefreiende Selbstanzeige möglich ist, muss überprüft werden. Außerdem darf dem Steuer-
hinterzieher einem bloß säumigen Steuerpflichtigen gegenüber kein wirtschaftlicher Vorteil entstehen. 
Hier sind nach Pressemeldungen höhere Verzugszinsen für Steuerhinterzieher geplant.  
 
 
5. Anforderungen an die „Leistungsbeschreibung“ einer zum Vorsteuerabzug 

berechtigenden Rechnung 
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) getroffenen Beschluss ging es um die Frage, welche Anforde-
rungen an die „Leistungsbeschreibung“ einer zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnung zu stel-
len sind.  
 
Danach ist nämlich in ständiger Rechtsprechung des BFH geklärt, dass das Abrechnungspapier 
(Rechnung oder Gutschrift) Angaben tatsächlicher Art enthalten muss, welche die Identifizierung 
der abgerechneten Leistung ermöglichen. Der Aufwand zur Identifizierung der Leistung muss dahin-
gehend begrenzt sein, dass die Rechnungsangaben eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststel-
lung der Leistung ermöglichen, über die abgerechnet worden ist. Was zur Erfüllung dieser Vorausset-
zungen erforderlich ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.  
  
Die Frage, ob für „Kleinstunternehmer“ geringere Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu 
stellen sind, ist nach Auffassung des BFH eindeutig geklärt; sie ist zu verneinen. Danach müssen auch 
„Kleinstunternehmer“ in den von ihnen ausgestellten Rechnungen Angaben machen, die eine eindeu-
tige und leicht nachprüfbare Feststellung der von ihnen erbrachten Leistungen ermöglichen.  
 



Derartige allgemeine Beschreibungen wie „Trockenbauarbeiten“, „Fliesenarbeiten“ und „Außenputz-
arbeiten“ zur Leistungsbeschreibung genügen allein nicht den Anforderungen an die Leistungsbe-
schreibung in einer zum Vorsteuerabzug geeigneten Rechnung. Durch derartige Bezeichnungen wird 
eine mehrfache Abrechnung der damit verbundenen Leistungen (in einer anderen Rechnung) nicht 
ausgeschlossen. 
 
 
6. Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte 
 
Der Steuerbürger kann beim Finanzamt die Erteilung einer verbindlichen Auskunft über die steuerli-
che Beurteilung eines genau bestimmten und noch nicht verwirklichten Sachverhalts beantragen. Der-
artige verbindliche Auskünfte sind infolge einer Änderung der Abgabenordnung seit dem Jahr 2007 
gebührenpflichtig.  
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hatte bereits mit Urteil vom 20.5.2008 entschieden, dass 
die Erhebung dieser Gebühren mit verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar ist. Eine höchstrichter-
liche Klärung dieser Frage konnte in jenem Rechtsstreit aber nicht erfolgen, da der Bundesfinanzhof 
als Revisionsinstanz aus verfahrensrechtlichen Gründen an einer Entscheidung in der Sache selbst 
gehindert war. 
 
Mit Urteil vom 17.3.2010 hat das FG nunmehr in einem ähnlich gelagerten Fall seine Rechtsauffas-
sung erneut bekräftigt. Die Erhebung der Gebühr sei durch den bei der Bearbeitung des Antrags auf 
Erteilung der verbindlichen Auskunft entstehenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand und durch den 
mit der Auskunft verbundenen persönlichen Vorteil für den Steuerpflichtigen gerechtfertigt. Auch die 
häufig beklagte Komplexität des geltenden Steuerrechts verpflichte den Staat nicht dazu, verbindliche 
Auskünfte gebührenfrei anzubieten. Gegen die Bemessung der Gebührenhöhe bestünden gleichfalls 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen. Das 
Urteil ist demnach noch nicht rechtskräftig. 
 
 
7. Neuregelung zum Halb-/Teilabzugsverbot durch das 

Jahressteuergesetz 2010 geplant 
 
Am 19.5.2010 wurde der Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2010 vom Bundeskabinett 
beschlossen. Darin wurde auch eine Neuregelung beim Halb-/Teilabzugsverbot bei Liquidationsver-
lusten aufgenommen.  
 
Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte steuer-
pflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils andere Hälfte der 
Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
henden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste zu behandeln 
sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 25.6.2009 gilt 
das Halbeinkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das grundlegend 
Neue an dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust dann in vollem Um-
fang steuerlich abziehbar sein muss.  
 
Das Bundesfinanzministerium reagierte auf das Urteil mit einem Nichtanwendungserlass am 
15.2.2010. Demgegenüber stellte der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 18.3.2010 klar, dass der 
Abzug von Erwerbsaufwand nicht dem Halb-/Teilabzugsverbot unterliegt, wenn dem Steuerpflichti-
gen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten Einnahmen zugehen. 
 
Der Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, dass für die Anwendung des sog. Halb-/Teilabzugsverbots ab 
2011 die Absicht zur Erzielung von Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen oder von 



Vergütungen ausreichend ist. Dadurch würde die Auffassung der Finanzverwaltung wieder bestä-
tigt. 
 
 
8. Rentenversicherungspflicht bei sog. arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen 
 
Grundsätzlich sind Selbstständige, die auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftragge-
ber tätig sind, als sog. arbeitnehmerähnliche Selbstständige rentenversicherungspflichtig. Das Bun-
dessozialgericht hatte nun zu entscheiden, ob die Versicherungspflicht als sog. arbeitnehmerähnlich 
tätiger Selbstständiger dann ausgeschlossen ist, wenn der Selbstständige daneben noch abhängig be-
schäftigt ist.  
 
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Arbeitnehmerin war seit 1977 abhängig be-
schäftigt und unterlag insoweit der Rentenversicherungspflicht. Seit dem 1.1.2000 war sie außerdem 
noch für eine GmbH als Handelsvertreterin selbstständig tätig. Im Jahr 2004 bezog sie aus dieser Tä-
tigkeit Provisionen von über 20.000 €. Die Deutsche Rentenversicherung Bund stellte mit Bescheid 
vom 21.2.2002 fest, dass die Arbeitnehmerin aus ihrer selbstständigen Tätigkeit ab 1.1.2000 versiche-
rungspflichtig sei. Hier war umstritten, ob sie in ihrer Tätigkeit als selbstständige Handelsvertreterin 
in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig war. 
 
Die Richter kamen zu dem Entschluss, dass sie in dem betreffenden Zeitraum (Januar bis Dezember 
2004) als Handelsvertreterin für ein Unternehmen selbstständig tätig war. Insoweit war sie als sog. 
arbeitnehmerähnliche Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. 
Die Versicherungspflicht war nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie in dieser Zeit neben ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit auch noch abhängig beschäftigt war. 
 
Bereits am 4.11.2009 hatte das Bundessozialgericht entschieden, dass die Frage, ob ein selbstständig 
Tätiger wegen der Tätigkeit für nur einen Auftraggeber versicherungspflichtig ist, sich allein danach 
beurteilt, ob ein oder mehrere Auftraggeber für die selbstständige Tätigkeit vorhanden sind.  Ein 
daneben bestehendes abhängiges Beschäftigungsverhältnis ist nicht zu berücksichtigen. 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

12.07.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.07.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; 
Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 



Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Jahressteuergesetz 2010 in Planung 
 
Im Verlauf des Jahres 2009 ergab sich in vielen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich not-
wendiger Gesetzgebungsbedarf, der wegen des Endes der 16. Legislaturperiode in der zweiten Jahres-
hälfte 2009 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Das Jahressteuergesetz 2010 greift diesen Gesetz-
gebungsbedarf auf und ergänzt ihn um weitere zwischenzeitlich erforderlich gewordene Maßnahmen. 
Inhaltlich hervorzuheben sind u. a. folgende steuerliche Regelungen bzw. Regelungsbereiche: 
 
• Verluste bei Veräußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs: Der Bundesfinanzhof 

hat mit Urteil vom 22.4.2008 entschieden, dass das Ergebnis der Veräußerung von Gegenständen 
des täglichen Gebrauchs innerhalb eines Jahres nach Anschaffung steuerlich anzusetzen ist. Bei 
der Veräußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie z. B. eines Pkw werden jedoch 
regelmäßig Verluste erzielt. Der Gesetzgeber will derartige typische – nicht mit Einkünfteerzie-
lungsabsicht getätigte – Verlustgeschäfte nicht mehr steuerrechtlich wirksam werden lassen. Der 
Veräußerer hat nur in Ausnahmefällen die Erwartung, z. B. bei der Veräußerung von Antiquitäten, 
Kunstgegenständen und Oldtimern, kurzfristig Gewinne zu erzielen. Da Gebrauchsgegenstände re-
gelmäßig mit dem Ziel der Nutzung und nicht mit dem Ziel der zeitnahen gewinnbringenden Ver-
äußerung angeschafft werden, stellt der Gesetzgeber nunmehr klar, dass die Veräußerung derarti-
ger Gegenstände nicht steuerbar ist. 

 
• Haushaltsnahe Dienstleistungen – öffentlich geförderte Maßnahmen: Steuerpflichtige können 

für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen auf Antrag eine Steuerermäßigung als Abzug von der Steuerschuld in Höhe 
von 20 % ihrer Aufwendungen, höchstens 1.200 € im Jahr in Anspruch nehmen. Die Steuerermä-



ßigung gilt nur für Arbeitskosten. Dies gilt nicht für Maßnahmen, die nach dem CO2-
Gebäudesanierungsprogramm der KfW durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse 
gefördert werden, um eine Doppelförderung zu vermeiden. Der Ausschluss der Doppelförderung 
soll auf weitere Förderprogramme ausgeweitet werden, wie z. B. „Altersgerecht umbauen“ oder 
zur Förderung energetischer Renovierung, Erhaltung und Modernisierung sowie vergleichbare 
Förderprogramme der Länder. Die Änderung ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2011 ge-
leistete Aufwendungen anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zugrunde liegenden Leistun-
gen nach dem 31.12.2010 erbracht worden sind. 

 
• Verlustverrechnung bei privaten Veräußerungsgeschäften: Es wird gesetzlich klargestellt, dass 

die Verluste aus Grundstücksverkäufen und Veräußerungen von anderen Wirtschaftsgütern, die 
keine Wertpapiere sind, die ab dem 1.1.2009 entstanden sind, keine Altverluste darstellen und so-
mit nicht mit Gewinnen aus Wertpapiergeschäften verrechnet werden können. 

 
• Nachträglich erklärte Verluste: Die Besteuerungsgrundlagen sollen bei der Feststellung des 

verbleibenden Verlustvortrags nur in dem Umfang berücksichtigt werden können, in dem sie auch 
bei der Steuerfestsetzung zugrunde gelegt wurden. Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs ist ein verbleibender Verlustvortrag auch dann erstmals gesondert festzustellen, wenn 
der Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr zwar bestandskräftig ist, aber keine 
nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte berücksichtigt worden sind. 

 
• Versteuerung von außerordentlichen Einkünften: Durch das Gesetz zur Sicherung von Be-

schäftigung und Stabilität in Deutschland wurde der Eingangssteuersatz auf 14 % ab dem Veranla-
gungszeitraum 2009 gesenkt. Mit der Änderung wird sichergestellt, dass ermäßigt zu besteuernde 
Einkünfte mindestens dem Eingangssteuersatz unterworfen werden. 

 
• Umsatzsteuer: Anpassungen des Umsatzsteuergesetzes an EU-Recht und aktuelle Entwicklungen 

(z. B. Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs bei der Einfuhr). 
 
• Vorsteuerabzug bei privat bzw. geschäftlich genutzten Grundstücken: Das Zuordnungswahl-

recht des Unternehmers, gemischt genutzte Grundstücke, also Grundstücke, die sowohl für unter-
nehmerische Zwecke als auch für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den 
privaten Bedarf des Personals verwendet werden, im vollen Umfang seinem Unternehmen zuzu-
ordnen, bleibt unberührt. Die Neuregelung stellt einen neuen Vorsteuerausschlusstatbestand dar. 
Danach ist die Steuer im Zusammenhang mit einem Grundstück vom Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen, soweit sie nicht auf die Verwendung des Grundstücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. 
Dem Vorsteuerausschluss unterliegen auch die wesentlichen Bestandteile des Grundstücks, z. B. 
Gebäude. Hiervon unberührt bleiben Gegenstände, die umsatzsteuerlich keine Bestandteile des 
Grundstücks oder Gebäudes sind (z. B. Fotovoltaikanlage). Die Änderungen sind nicht anzuwen-
den auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern, die vor dem 1.1.2011 fer-
tiggestellt oder angeschafft worden sind. 

 
• Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Die Steuerschuldnerschaft 

des Leistungsempfängers soll auf steuerpflichtige Lieferungen von Industrieschrott, Altmetallen 
und sonstigen Abfallstoffen und auf die steuerpflichtige Reinigung von Gebäuden und Gebäudetei-
len erweitert werden. Unter die genannten Umsätze fällt insbesondere die Reinigung von Gebäu-
den einschließlich Hausfassadenreinigung, von Räumen und von Inventar, einschließlich Fenster-
reinigung. Bei derartigen Lieferungen und Leistungen an einen Unternehmer, der selbst derartige 
Lieferungen oder Leistungen erbringt, schuldet nicht (mehr) der leistende Unternehmer, sondern 
der Leistungsempfänger die Steuer. Steuerschuld und Vorsteuerabzug fallen somit beim Leis-
tungsempfänger zusammen.  

 
Darüber hinaus sind noch weitere Änderungen geplant. Über die wichtigsten Neuregelungen informie-
ren wir Sie nach Vorliegen konkreterer Informationen. 
 
 



2. Bundesfinanzhof bestätigt mehrfache Anwendung der 1-%-Regelung 
 
Führt der Steuerpflichtige kein Fahrtenbuch, so ist der private Nutzungsanteil eines betrieblichen 
Fahrzeugs pauschal mit 1 % des inländischen Listenpreises zu bemessen. Fraglich war bis jetzt, ob die 
Regelung auf alle zum Betriebsvermögen gehörenden Kraftfahrzeuge einzeln, also mehrfach anzu-
wenden ist, wenn nur eine Person die Fahrzeuge auch privat nutzt. Die Finanzverwaltung hatte für 
diesen Fall die Anweisung erlassen, die 1-%-Regelung nur einmal anzuwenden, und zwar für das 
Fahrzeug mit dem höchsten Listenpreis. Diese Anweisung hat sie zwischenzeitlich mit Schreiben vom 
18.11.2009 – mit Wirkung ab 1.1.2010 – korrigiert. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigt mit Urteil vom 9.3.2010 die neue Auffassung der Finanzverwal-
tung, dass die 1-%-Regelung auch dann auf jedes vom Unternehmer privat genutzte Fahrzeug 
anzuwenden ist, wenn der Unternehmer selbst verschiedene Fahrzeuge zu Privatfahrten nutzt.  
 
Im entschiedenen Fall hielt ein Unternehmensberater mehrere Kraftfahrzeuge in seinem Betriebsver-
mögen, die er auch privat nutzte. Seine Ehefrau hatte an Eides statt versichert, nur ihr eigenes Fahr-
zeug zu nutzen; Kinder waren nicht vorhanden. Gleichwohl hatte das Finanzamt die 1-%-Regelung 
mehrfach angewandt. Dieser Regelung stimmte der BFH nunmehr zu. 
 
Nach seiner Auffassung führt diese Auslegung nicht zu vermeidbaren Härten. Zwar vervielfältigt die 
mehrfache Anwendung der 1-%-Regelung den zu versteuernden privaten Nutzungsanteil ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Umfang der Privatnutzung. Das ist jedoch Folge der vom tatsächlichen 
Nutzungsumfang absehenden Konzeption der Typisierungsvorschrift und führt nicht zur Verfas-
sungswidrigkeit der typisierenden Ermittlung der privaten Nutzungsentnahme, denn die gesetzliche 
Typisierung ist insoweit nicht zwingend, sondern widerlegbar. Der Steuerpflichtige hat jederzeit 
die Möglichkeit, den privaten Nutzungsanteil den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend 
durch Führung eines Fahrtenbuchs zu ermitteln. 
 
 
3. Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlust - BFH begegnet Nichtanwendungserlass 

der Finanzverwaltung 
 
Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte (seit 
2009 zu 60 %) steuerpflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils 
andere Hälfte der Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehenden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste 
zu behandeln sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
25.6.2009 gilt das Halbeinkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das 
grundlegend Neue an dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust in die-
sem Falle in vollem Umfang steuerlich abziehbar sein muss. 
 
Mit seinem Beschluss vom 18.3.2010 reagiert der BFH auf den Nichtanwendungserlass der Finanz-
verwaltung zum Urteil vom 25.6.2009 in einem Fall, in dem einem Steuerpflichtigen aufgrund seiner 
Beteiligung keine Einnahmen zugeflossen sind und die Vorinstanz der Rechtsprechung des BFH fol-
gend das Halbabzugsverbot nicht angewandt hatte. Demnach ist geklärt, dass Erwerbsaufwand im 
Zusammenhang mit Einkünften aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nicht nur 
begrenzt abziehbar ist, wenn dem Steuerpflichtigen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten 
Einnahmen zugehen. 
 
Über Fälle, in denen es trotz Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen zu einem Verlust kommt, 
hat der BFH noch nicht entschieden. 
 
 



4. Zusammenfassende Meldung bei innergemeinschaftlicher Warenlieferung 
 
Die Verpflichtung zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen bei innergemeinschaftlichen Wa-
renlieferungen und Dreiecksgeschäften wird ab dem 1.7.2010 von bisher quartalsweise auf monatlich 
verkürzt. Gleichzeitig wird die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen vom 10. auf den 
25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats verlängert. Die bisher geltende Regelung, wonach Unter-
nehmer mit Dauerfristverlängerung für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung diese auch für 
die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung in Anspruch nehmen können, wurde jedoch gestrichen, 
was per Saldo zu einer Verkürzung der Frist führt. 
 
Die Umstellung auf monatliche Meldungen erfolgt zum Zwecke der Bekämpfung des Steuerbetrugs. 
Durch die Umstellung erhält das Finanzamt schneller als bisher Informationen zu innergemeinschaft-
lichen Umsätzen. 
 
Ausnahme: Quartalsweise Abgabe gilt für Unternehmer, die innergemeinschaftliche Warenlieferun-
gen und Lieferungen in geringer Höhe bewirken. Hier ist eine Grenze von 100.000 € im Quartal über-
gangsweise vom 1.7.2010 bis zum 31.12.2011 festgelegt. Diese sinkt ab 2012 auf 50.000 €. Auch hier 
gilt als Abgabefrist der 25. Tag nach Ablauf des jeweiligen Quartals. 
 
Die Berichtigung einer fehlerhaften oder unvollständigen Zusammenfassenden Meldung ist innerhalb 
eines Monats vorzunehmen.  
 
 
5. An- bzw. Verrechnung der Sondervorauszahlung bei der Umsatzsteuer 
 
Nach der bisherigen Verwaltungspraxis wird die Sondervorauszahlung bei der Zahllast der Umsatz-
steuer-Voranmeldung des letzten Voranmeldungszeitraums im Besteuerungszeitraum (regelmäßig im 
Monat Dezember) voll angerechnet. Führte die Anrechnung der Sondervorauszahlung zu einem Über-
schuss, wurde dieser an den Unternehmer erstattet.  
 
Beispiel: U gibt für den Monat Dezember die Umsatzsteuer-Voranmeldung ab. Hieraus ergibt sich 
eine Zahllast von 5.000 €. Nach Anrechnung der geleisteten Sondervorauszahlung von 10.000 € ergibt 
sich ein Erstattungsbetrag von 5.000 €. Dieser Betrag wurde an den Unternehmer für den Voranmel-
dungszeitraum Dezember erstattet.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) macht in einem Urteil vom 16.12.2008 deutlich, dass die gezahlte Son-
dervorauszahlung nichts anderes ist, als eine Vorauszahlung auf die Jahresumsatzsteuer. Wenn nach 
Anrechnung der Sondervorauszahlung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung noch ein Erstat-
tungsbetrag verbleibt, ist dieser nicht auszuzahlen bzw. zu verrechnen, sondern auf die Jahres-
umsatzsteuer anzurechnen. Erst wenn nach dieser Anrechnung noch ein Überschuss verbleibt, 
kommt eine Erstattung an den Unternehmer bzw. eine Verrechnung in Betracht.  
 
Bei Anwendung der BFH-Rechtsprechung ergibt sich für den Beispielsfall, dass der Unternehmer 
keinen Anspruch auf Auszahlung der 5.000 € hat. Dieser Betrag ist vielmehr bis zur Abgabe der Um-
satzsteuer-Jahreserklärung vorzutragen. Erst wenn die Umsatzsteuer-Jahreserklärung vorliegt, kann 
die (restliche) Sondervorauszahlung auf die Jahressteuer angerechnet werden. Ergibt sich nach dieser 
„zweiten” Anrechnung noch ein Überschuss, ist dieser an den Unternehmer auszuzahlen bzw. zu ver-
rechnen. Das Anrechnungsverfahren ist auch auf folgende Fälle anzuwenden: 
 
• Die Dauerfristverlängerung wird durch das Finanzamt unterjährig widerrufen. 
• Der Unternehmer verzichtet unterjährig auf die Dauerfristverlängerung. 
• Der Unternehmer beendet seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit während des laufenden Ka-

lenderjahres. 
 
Eine Erstattung bzw. Verrechnung soll dann erst vorgenommen werden, wenn die Umsatzsteuer-
Jahreserklärung dem Finanzamt vorliegt. Dies gilt auch in Insolvenzfällen. 



 
 
6. Neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Krankenversicherung durch  

das Bürgerentlastungsgesetz 
 
Ab 2010 können Beiträge zur Krankenversicherung in Höhe des existenznotwendigen Versorgungsni-
veaus als Sonderausgaben abgesetzt werden. Dies bedeutet eine erhebliche Verbesserung im Ver-
gleich zu den bisherigen Abzugsmöglichkeiten. Nicht abziehbar sind Prämien für Wahltarife, die von 
den Krankenkassen zusätzlich angeboten werden, sowie Beitragsanteile für einen Krankengeldan-
spruch. Analog können auch privat Krankenversicherte ihre Beiträge steuerlich geltend machen. 
 
Werden in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch genommen, erstatten die privaten Versicherer in 
der Regel einige Monatsbeiträge. Bei der Ermittlung der Sonderausgaben mindern diese Erstattungen 
die abzugsfähigen Krankenversicherungsbeiträge im Erstattungsjahr, wodurch sich aber eine geringe-
re Steuerentlastung ergibt. Während dieser Aspekt bisher wegen dem niedrigen Höchstbetrag der ab-
zugsfähigen Aufwendungen keine Rolle gespielt hat, müssen nun Steuerpflichtige überprüfen, ob es 
sich für sie lohnt, die Erstattungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen bzw. einen Tarif mit niedrigem 
Selbstbehalt zu wählen.  
 
Anmerkung: Hier kann keine allgemeingültige Empfehlung gegeben werden. Betroffene Steuer-
pflichtige sollten sich unbedingt beraten lassen. 
 
 
7. Zulässigkeit der Anordnung einer Außenprüfung zur Überprüfung 
 der Wohnverhältnisse 
 
Ein Außenprüfungsbedürfnis kann auch angenommen werden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Steuerpflichtige seine Steuererklärungen nicht, unvollständig oder mit unrichtigem Inhalt 
abgegeben hat. Die Prüfungsbefugnis ist daher nicht nur auf Fälle beschränkt, in denen Ein-
kunftsmillionäre oder eine größere Anzahl von Lebensvorgängen beurteilt werden sollen. Viel-
mehr kommen auch Fälle in Betracht, bei denen die tatsächlichen (Wohn-)Verhältnisse nur vor Ort in 
Augenschein genommen und beurteilt werden können.  
 
Im Übrigen dürfen die Finanzbehörden das nach ihrer Auffassung zweckmäßigste Mittel für die Fest-
stellung der Besteuerungsgrundlagen, und zwar auch im Hinblick auf eine mögliche Steuerstraftat, 
auswählen. Dies gilt gleichermaßen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Steuerpflichtige den steuer-
lich erheblichen Sachverhalt offenlegt. Auch in einem solchen Fall besteht regelmäßig kein zwingen-
der Anlass, die Verwaltung von vornherein ausschließlich auf den Einsatz der Steuerfahndung zu 
verweisen. 
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.),  
Einkommensteuer, Soli-Zuschlag, Kirchensteuer,  
Körperschaftsteuer 

10.06.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.06.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
 



  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: März = 108,0; Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; 
Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Unvollständige Selbstanzeigen schützen nicht 
 

Mit dem deutlichen Anstieg der Selbstanzeigen mit Bezug auf Schweizer Kapitalanlagen nimmt auch 
die Zahl unvollständiger Selbstanzeigen zu. Vor allem steuerlich nicht beratene Bürger, die nun ihr 
Gewissen erleichtern wollen, machen in ihrer Selbstanzeige zunächst unvollständige und fehlerhafte 
Angaben zu ihrem im Ausland unbemerkt vom deutschen Fiskus angelegten Kapital. So fehlen in 
zahlreichen Fällen die erforderlichen Auskünfte über die bisher unversteuert gebliebenen Kapitaler-
träge.  
 
Damit eine Selbstanzeige tatsächlich strafbefreiend wirkt, müssen grundsätzlich folgende Kriterien 
erfüllt sein:  
 
• Alle Angaben zur betroffenen Person müssen korrekt sein.  
• Die bisher nicht versteuerten Einnahmen müssen vollständig erklärt werden.  
• Die Art der Einnahmen (also in diesem Fall „ausländische Kapitaleinkünfte“) muss angegeben 

werden.  
• Zudem muss sich aus der Selbstanzeige ergeben, wann (nach Jahren gegliedert) die Einkünfte er-

zielt wurden.  
 
Wenn wegen des Entdeckungsrisikos die Zeit eilt, die entsprechenden Bankunterlagen aber noch nicht 
vollständig vorliegen, genügt es, wenn die Steuerhinterziehung dem Finanzamt zunächst angezeigt 
und um eine angemessene Frist zur Nachholung der genauen Angaben gebeten wird.  
 
Diese bloße Ankündigung einer Selbstanzeige entfaltet jedoch noch keine strafbefreiende Wir-
kung. Hierzu ist es unbedingt notwendig, dass der Betroffene die bislang nicht versteuerten 
Zinsen schätzt und diese Zahlen dem Finanzamt bereits in seinem ersten Schreiben übermittelt.  
 



Steuerpflichtige, die ihre Selbstanzeige bisher nur angekündigt haben, sollten dem Finanzamt daher 
umgehend die geschätzten Zahlen mitteilen. Diese sollten eher zu hoch angesetzt werden, da bei zu 
niedriger Schätzung der darüber hinausgehende Betrag nicht von der strafbefreienden Wirkung der 
Selbstanzeige umfasst wird. Reicht der Betroffene dann später die Belege und die genaue Berechnung 
nach, wird die Steuer nicht nach der Schätzung, sondern nach den tatsächlich erzielten Einkünften 
festgesetzt. 
 
Ist das im Ausland angelegte Kapital aus Schwarzeinnahmen finanziert, so muss die Selbstanzeige 
zusätzlich alle Angaben zu den bisher nicht versteuerten Einkünften aus der Tätigkeit enthalten, der 
diese Schwarzgeldeinnahmen zugrunde liegen. Auch hier besteht die Möglichkeit der Angabe von 
geschätzten Beträgen, wenn die in der Vergangenheit nicht versteuerten Einkünfte zunächst nicht 
exakt beziffert werden können. Die Straffreiheit tritt erst bei vollständiger Zahlung der hinterzo-
genen Steuern ein. Hierzu legt das Finanzamt eine Frist fest. 
 
Anmerkung: Die Selbstanzeige bedarf keiner bestimmten Form. Hier genügt ein einfacher Brief. 
Ohne fachkundigen Rat ist eine Selbstanzeige jedoch nicht zu empfehlen. Lassen Sie sich – wenn Sie 
davon betroffen sind – unbedingt beraten, damit Ihre Selbstanzeige straffrei bleibt! 
 

 

2. Bundesfinanzministerium verschärft ab 2010 die 1-%-Regelung 
 

Wird ein Kraftfahrzeug (Kfz) zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, können Steuerpflichtige zwischen 
der Besteuerung nach der 1-%-Regelung oder Fahrtenbuchmethode wählen. Die Methodenwahl muss 
für das Wirtschaftsjahr pro Fahrzeug einheitlich getroffen werden. Im Fall des Kraftfahrzeugwechsels 
ist auch während eines Wirtschaftsjahres der Übergang zu einer anderen Ermittlungsmethode zuläs-
sig.  
 
Der private Nutzungsanteil eines zum Betriebsvermögen gehörenden Kfz ist dann zwingend mit 1 % 
des inländischen Listenpreises zu bewerten, wenn dieses zu mehr als 50 % betrieblich genutzt und 
kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. Dies gilt auch für gemietete oder geleaste Kfz. Sol-
che Fahrzeuge sind Kfz, die typischerweise nicht nur gelegentlich für private Zwecke genutzt werden. 
Hierzu zählen beispielsweise auch Geländekraftfahrzeuge. 
 
Die bloße Behauptung, das Kfz werde nicht für Privatfahrten genutzt oder Privatfahrten würden aus-
schließlich mit anderen Fahrzeugen durchgeführt, reicht nicht aus, um von dem Ansatz eines privaten 
Nutzungsanteils abzusehen. Vielmehr muss es der Steuerpflichtige nachweisen, wenn er einen nach 
der Lebenserfahrung untypischen Sachverhalt, wie z. B. die ausschließlich betriebliche Nutzung des 
einzigen Kfz eines Unternehmers, der Besteuerung zugrunde legen will. 
 
Nutzung mehrerer Kfz bei Einzelunternehmen: Gehören gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zum 
Betriebsvermögen, so ist der pauschale Nutzungswert grundsätzlich für jedes Kraftfahrzeug anzuset-
zen, das vom Unternehmer oder von zu seiner Privatsphäre gehörenden Personen für Privatfahrten 
genutzt wird. Kann der Steuerpflichtige glaubhaft machen, dass bestimmte betriebliche Kfz nicht pri-
vat genutzt werden, weil sie für eine private Nutzung nicht geeignet sind (z. B. bei sog. Werkstattwa-
gen) oder diese ausschließlich eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, ist für diese 
Fahrzeuge kein pauschaler Nutzungswert zu ermitteln. Es gilt die (widerlegbare) Vermutung, dass 
für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten das Kraft-
fahrzeug mit dem höchsten Listenpreis genutzt wird. 
 
Beispiel 1: Zum Betriebsvermögen des Unternehmers X gehören 5 Kfz, die von X, seiner Ehefrau und 
dem erwachsenen Sohn auch zu Privatfahrten genutzt werden; von X auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte. Ein Kfz wird ausschließlich einem Angestellten auch zur privaten Nut-
zung überlassen; der Nutzungsvorteil wird bei diesem lohnversteuert. Die betriebliche Nutzung der 
Kfz betragen jeweils mehr als 50 %. Es befindet sich kein weiteres Kfz im Privatvermögen.  



Die private Nutzungsentnahme ist für 4 Kfz anzusetzen, und zwar mit jeweils 1 % des Listenpreises. 
Zusätzlich ist für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte der Betriebsausgabenabzug zu kür-
zen. Dabei ist der höchste Listenpreis zugrunde zu legen. 
 
Nutzung mehrerer Kfz bei Personengesellschaften: Befinden sich Kraftfahrzeuge im Betriebsver-
mögen einer Personengesellschaft, ist ein pauschaler Nutzungswert für den Gesellschafter anzusetzen, 
dem die Nutzung des Kraftfahrzeugs zuzurechnen ist.  
 
Beispiel 2: Einer OHG gehören die Gesellschafter A, B und C an. Es befinden sich 4 Kfz im Be-
triebsvermögen. Die Gesellschafter A und C sind alleinstehend. Niemand aus ihrer Privatsphäre nutzt 
die betrieblichen Kfz. Der Gesellschafter B ist verheiratet. Seine Ehefrau nutzt ein betriebliches Kfz 
auch zu Privatfahrten. Die betriebliche Nutzung der Kfz beträgt jeweils mehr als 50 %. Die Bruttolis-
tenpreise der Kfz betragen 80.000 €, 65.000 €, 50.000 € und 40.000 €. A nutzt das 80.000-€-Kfz, B 
das 50.000-€-Kfz, C das 65.000-€-Kfz und Frau B das 40.000-€-Kfz.  

Die private Nutzungsentnahme ist monatlich für den Gesellschafter A mit 1 % von 80.000 €, für den 
Gesellschafter C mit 1 % von 65.000 € und für den Gesellschafter B mit 1 % von 50.000 € zuzüglich 
1 % von 40.000 € anzusetzen. 
 
Anmerkung: Die Anwendung der 1-%-Regelung kann durch das Führen eines ordnungsgemäßen 
Fahrtenbuches verhindert werden. 
 
 
3. Elektronisches Fahrtenbuch unterliegt strengen Anforderungen 
 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Lis-
tenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließ-
lich der Umsatzsteuer anzusetzen. Eine Ermittlung des Nutzungsanteils nach dem Verhältnis der pri-
vaten zu den übrigen Fahrten kommt in Betracht, wenn dieses Verhältnis durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachgewiesen werden kann.  
 
Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist gesetzlich nicht näher bestimmt. Die dem Nach-
weis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen müssen 
jedoch eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem 
Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar sein. Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch 
zeitnah und in geschlossener Form geführt wird und dass es die zu erfassenden Fahrten einschließ-
lich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufenden Zu-
sammenhang wiedergibt. 
 
Eine mithilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt diesen Anforderungen nur dann, wenn 
nachträgliche Veränderungen an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funk-
tionsweise des verwendeten Programms technisch ausgeschlossen sind oder zumindest in ihrer 
Reichweite in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt werden. Das gilt auch dann, wenn die 
einzelnen Eintragungen in der Computerdatei unmittelbar im Anschluss an die jeweilige Fahrt vorge-
nommen werden.  
 
Ein mithilfe einer Software erstelltes Fahrtenbuch genügt diesen Anforderungen dann nicht, wenn 
zwar die automatisch aufgezeichneten Daten zu Datum, Uhrzeit, Fahrdauer, Tachostand und gefahre-
nen Kilometern nicht mehr nachträglich änderbar sind, die Angaben zu Art, Zweck und Ziel der Fahr-
ten sowie Bemerkungen aber nachträglich geändert werden können. Damit besteht die Möglichkeit 
der jederzeitigen Änderung der für die Abgrenzung der privaten von der betrieblichen Veranlassung 
maßgeblichen Daten, ohne dass diese Änderungen sichtbar werden und nachverfolgt werden können. 
In diesem Punkt unterscheidet sich das Fahrtenbuch deutlich von einem handschriftlich geführten 
Fahrtenbuch, in dem nachträgliche Änderungen durch Durchstreichungen, Überklebungen oder he-
rausgerissene Seiten sichtbar bleiben. 
 
 



4. Private Nutzung eines Dienstfahrzeugs kann widerlegt werden 
 
Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gehört auch der geldwerte Vorteil, der mit der 
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten Zwecken verbunden ist. Diese sind für jeden 
Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der 
Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen. Statt dieses Betrages 
kann der auf die private Nutzung entfallende Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt 
werden, wenn die durch das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und 
das Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu den üb-
rigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 
 
Nach der Rechtsprechung spricht aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung der Beweis des ersten 
Anscheins für eine auch private Nutzung des Dienstwagens. Der Anscheinsbeweis kann durch den 
Gegenbeweis entkräftet werden. Hierzu bedarf es allerdings nicht des Beweises des Gegenteils. Es 
genügt vielmehr, dass ein Sachverhalt dargelegt wird, der die ernstliche Möglichkeit eines an-
deren als des der allgemeinen Erfahrung entsprechenden Geschehensablaufs ergibt. 
 
Die 1-%-Regel kommt nur dann nicht zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige den ihm überlasse-
nen Firmenwagen ausschließlich für berufliche Fahrten nutzt. Diese Frage ist jedoch aufgrund einer 
umfassenden Beweiswürdigung zu beantworten. Stehen einem Steuerpflichtigen und seiner Familie 
ausreichend private Fahrzeuge zur Verfügung und sind daneben keine weiteren Führerscheininhaber 
vorhanden, kann nach Auffassung des Finanzgerichts Niedersachsen in seinem rechtskräftigen Urteil 
vom 29.8.2009 (veröffentlicht am 17.3.2010) von einer – zumindest nahezu – ausschließlich berufli-
chen Nutzung ausgegangen werden. Dies reicht nach Auffassung des Gerichts aus, dem Steuerpflich-
tigen keinen Nutzungsvorteil zuzurechnen. 
 
 
5. Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträge weiter beantragen 
 
Durch die „Abgeltungsteuer“ ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträge grundsätzlich abgegolten 
und die Steuerpflichtigen könnten auf die Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) bei ihrer 
Steuererklärung ab 2009 verzichten.  
 
Die Banken versenden daher Bescheinigungen über die Zinserträge aus dem vergangenen Jahr oft nur 
auf Verlangen ihrer Kunden. 
 
Für Kapitalanleger ist es in vielen Fällen dennoch sinnvoll, bei ihrer Bank eine Jahressteuerbescheini-
gung zu verlangen und diese ihrer Steuererklärung – mit der Anlage KAP – beizufügen. Solche Fälle 
können z. B. sein: 
 
• Ein Freistellungsauftrag wurde nicht oder in zu geringer Höhe erteilt bzw. ausgeschöpft. Bis zur 

Höhe des Sparer-Pauschbetrages (bei Einzelpersonen 801 € und bei Verheirateten 1.602 €) kann 
der Bank ein sogenannter Freistellungsauftrag erteilt werden. Zinseinnahmen bis zur Höhe des 
Sparer-Pauschbetrages sind steuerfrei.  

• Der persönliche Steuersatz liegt unter dem Abgeltungssteuersatz von 25 % und auf der Anlage 
KAP wird die sogenannte Günstigerprüfung beantragt. 

• Steuerpflichtige können die Einbeziehung der Kapitalerträge in die Bemessungsgrundlage für den 
Spendenabzug beantragen.  

• Die Ausnutzung von Verlustverrechnungen aus privaten Veräußerungsgeschäften soll in Anspruch 
genommen werden. 

 
In diesen Fällen ist die Abgabe der Anlage KAP für den Steuerzahler freiwillig. Er kann und sollte 
sich die zu viel einbehaltene Steuer zurückholen. 
 
Daneben sind Fälle denkbar, in denen die Finanzämter die Jahressteuerbescheinigungen im Rahmen 
der Bearbeitung der Steuererklärungen anfordern. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn Steuerzah-



ler außergewöhnliche Belastungen wie Scheidungskosten, Medikamenten-Zuzahlung, Ausgaben für 
Zahnersatz oder Brille geltend machen. Hier werden die Kapitalerträge vom Finanzamt benötigt, um 
die sogenannte zumutbare Eigenbelastung des Steuerzahlers festzustellen. 
 
Des Weiteren muss die Anlage KAP auch bei Auslandskonten und -depots oder Zinsen aus Privatdar-
lehen, Steuererstattungszinsen, verdeckten Gewinnausschüttungen, Veräußerungsgewinnen aus 
GmbH-Anteilen und Lebensversicherungen ausgefüllt werden.  
 
Anmerkung: Es empfiehlt sich demnach eigentlich immer, die Jahressteuerbescheinigungen auch in 
Zukunft grundsätzlich anzufordern. 
 
 
6. Dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen zu den Einkünften aus  

Kapitalvermögen 
 
Bis 31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Veräußerungsgewinne unterschiedlich be-
steuert. So blieben z. B. private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb 
der einjährigen Haltefrist – steuerfrei.  
 
Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaffungskosten zum Kaufzeitpunkt sollten alle 
Kaufbelege von Wertpapieren sowie die Depotauszüge aufbewahrt werden. So kann auch in (ferner) 
Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem Kaufpreis welches Wertpapier zu welchem Zeitpunkt 
erworben wurde.  
 
Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Wertpapiere vor dem 31.12.2008 gekauft wurden, deren 
Veräußerungsgewinne steuerfrei bleiben. Aber auch beim Wechsel der depotführenden Bank können 
diese Unterlagen erhebliche steuerliche Bedeutung haben. 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 10.05.2010 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 17.05.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 27.05.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; 
Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Bundesfinanzhof erweitert den Kreis der Freiberufler im Bereich der 

elektronischen Datenverarbeitung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.9.2009 entschieden, dass ein Diplom-Ingenieur 
(Studienrichtung technische Informatik), der als Netz- oder Systemadministrator eine Vielzahl von 
Servern betreut, den Beruf des Ingenieurs ausübt und mithin freiberufliche, nicht der Gewerbesteuer 
unterliegende Einkünfte erzielt. 
 
In zwei weiteren Verfahren stufte der BFH mit Urteilen vom selben Tag weitere technische Dienst-
leistungen, die ausgewiesene Computerfachleute erbracht hatten, als ingenieurähnlich ein. 
 
In der bisherigen Rechtsprechung des BFH war geklärt, dass die Entwicklung von anspruchsvoller 
Software durch Diplom-Informatiker oder vergleichbar qualifizierte Autodidakten eine ingenieurähn-
liche und damit freie Berufstätigkeit darstellt. Für den technischen Bereich der elektronischen Daten-
verarbeitung hat der BFH nunmehr den Kreis der ingenieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. Danach 
kann neben dem sogenannten „software-engineering“ auch die Administratorentätigkeit, die Betreu-
ung, individuelle Anpassung und Überwachung von Betriebssystemen oder die Tätigkeit als leitender 
Manager von großen IT-Projekten als freiberuflich zu qualifizieren sein. 
 
 
2. Abzugsverbot bei Veräußerungs- und Aufgabeverlusten von Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften 
 
Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte steuer-



pflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils andere Hälfte der 
Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
henden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste zu behandeln 
sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer nunmehr zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
25.6.2009 gilt das Halbeinkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das 
grundlegend Neue an dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust dann in 
vollem Umfang steuerlich abziehbar sein muss. 
 
Anmerkung: Das Halbeinkünfteverfahren wurde ab 2009 durch das sog. Teileinkünfteverfahren ab-
gelöst, bei dem Veräußerungen zu 60 % steuerpflichtig und Veräußerungsverluste entsprechend zu 
60 % abzugsfähig sind.  
 
Mit Spannung war die Reaktion der Finanzverwaltung zu diesem Urteil erwartet worden. 
Nunmehr liegt sie vor. Danach dürfen die Finanzbeamten die Grundsätze des BFH-Urteils aus 
folgenden Gründen nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anwenden: 
 
Das Halbeinkünfteverfahren/Teileinkünfteverfahren ist von dem Grundgedanken geprägt, dass bei 
seiner Anwendung Gewinne und Verluste gleichermaßen nur zur Hälfte (ab 2009 zu 60 %) der Ein-
kommensteuer unterliegen sollen. Für eine abweichende Behandlung in Verlustfällen enthält das Ein-
kommensteuergesetz – nach Verwaltungsauffassung – keine Anhaltspunkte. Der Frage, ob in der Ver-
gangenheit Gewinnausschüttungen vorgenommen wurden, kommt in diesem Zusammenhang keine 
Bedeutung zu. Die dem Halbeinkünfteverfahren/Teileinkünfteverfahren zugrunde liegende Grundwer-
tung, Gewinne und Verluste gleich zu behandeln, gilt sowohl für die Vermögens- als auch für die 
Ertragsebene. Bei der Veräußerung einer Beteiligung erzielte Gewinne betreffen die Vermögensebene 
und unterliegen daher in gleicher Weise dem Halbeinkünfteverfahren/Teileinkünfteverfahren wie 
mögliche Liquidationsverluste. Entgegen der Auffassung des BFH kommt es daher nicht darauf an, ob 
auf der Ertragsebene aus der Beteiligung Einnahmen (Gewinnausschüttungen) zugeflossen sind. 
 
Bitte beachten Sie: Nachdem zu diesem Thema jedoch noch weitere Verfahren anhängig sind, gilt es 
entsprechend gelagerte Fälle noch offenzuhalten! 
 
 
3. Studiengebühren sind keine außergewöhnlichen Belastungen 
 
Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden 
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse 
und gleichen Familienstands, können die Aufwendungen als sog. außergewöhnliche Belastungen von 
der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abgezogen werden, soweit eine vom Gesetz festge-
legte Zumutbarkeitsgrenze überschritten wird. Darüber hinaus kann zur Abgeltung des Sonderbedarfs 
für ein in Berufsausbildung befindliches und auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind ein Freibe-
trag in Höhe von 924 € je Kalenderjahr abgezogen werden. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun mit dem am 17.2.2010 veröffentlichten Urteil entschieden, dass 
Studiengebühren für den Besuch einer (privaten) Hochschule nicht als außergewöhnliche Belastung 
bei der Einkommensteuer abziehbar sind.  
 
Im Streitfall hatten die Eltern für das Studium ihres 22-jährigen Sohnes an einer privaten Hochschule 
Studiengebühren in Höhe von 7.080 € entrichtet, die sie in ihrer Einkommensteuererklärung als au-
ßergewöhnliche Belastungen geltend machten. Das Finanzamt ließ den Abzug der Aufwendungen 
nicht zu, gewährte jedoch wegen der auswärtigen Unterbringung des Sohnes den Sonderbedarfsfreibe-
trag. Einspruch und Klage blieben erfolglos. 
 
Der BFH erkannte jedoch die Studiengebühren nicht als außergewöhnliche Belastung an. Nach seiner 
Auffassung handelt es sich bei derartigen Aufwendungen nicht um außergewöhnlichen, sondern um 



üblichen Ausbildungsbedarf, und zwar selbst dann, wenn die Aufwendungen im Einzelfall außerge-
wöhnlich hoch und für die Eltern unvermeidbar sind. Der übliche Ausbildungsbedarf werde in erster 
Linie durch Kindergeld und Kinderfreibetrag abgegolten.  
 
 
4. Beschränkte Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten verfassungsgemäß? 
 
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehö-
renden Kindes, die wegen Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen anfallen, können bei Kindern, die 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Höhe von zwei Dritteln, höchstens 4.000 € je Kind, 
wie Werbungskosten abgezogen werden. Der Abzug eines darüber hinausgehenden Betrages kommt 
nicht in Betracht. Eine verfassungskonforme Auslegung dahingehend, dass weitere Betreuungskosten 
zu berücksichtigen sind, ist nach Auffassung des Sächsischen Finanzgerichts (FG) nicht geboten.  
 
Ob die Höchstgrenze von 4.000 € gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstößt oder in verfas-
sungskonformer Weise auszulegen ist, musste in diesem Fall nicht entschieden werden, da die Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen diesen Grenzbetrag nicht überschreiten. Die Regel im Einkommens-
teuerrecht ist auch nicht in verfassungskonformer Weise dahingehend auszulegen, dass nicht nur zwei 
Drittel, sondern die gesamten entstandenen Kosten wie Werbungskosten zu berücksichtigen sind. 
Auch die Begrenzung auf zwei Drittel der Betreuungskosten begegnet nach Meinung des FG keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken.  
 
Anmerkung: Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde aber zugelassen, da über die Frage, ob die 
Regelung zu den Kinderbetreuungskosten gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstößt, höchst-
richterlich noch nicht entschieden wurde. Betroffene Eltern sollten die Kosten in voller Höhe geltend 
machen. Das Finanzamt hat die „beschränkte Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten“ bereits in 
seinen Katalog der vorläufigen Steuerfestsetzungen aufgenommen. 
 
 
5. Leistungen der privaten Pflegezusatzversicherung mindern den Steuerabzug 
 
Die Leistungen einer privaten Pflegezusatzversicherung mindern die steuerlich als außergewöhnliche 
Belastungen abzugsfähigen Pflegekosten. Dies hat das Finanzgericht Köln (FG) in seinem Urteil vom 
15.12.2009 entschieden. 
 
In dem Verfahren machte ein schwerstpflegebedürftiger Steuerpflichtiger (Pflegestufe III) geltend, 
dass das Pflegegeld seiner privaten Pflegezusatzversicherung nicht auf seine Heim-
unterbringungskosten anzurechnen sei. Dem ist das FG nicht gefolgt. Nach seiner Auffassung besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen der Versicherungsleistung und den durch die Pflege entstehenden 
Aufwendungen. Bei seiner Entscheidung hat sich das FG auf die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs aus dem Jahre 1971 bezogen, wonach auch die Zahlungen aus einer Krankenhaustagegeldversi-
cherung die Krankheitskosten mindern. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde jedoch zugelassen. 
 
 
6. Änderung beim Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden ab dem 

1.1.2011 
 
Wird ein Gebäude teils betrieblich und teils privat genutzt, kann es insgesamt dem Unternehmens-
vermögen zugeordnet werden, mit dem Vorteil, dass die Vorsteuern aus den gesamten Herstellungs-
kosten und den laufenden Aufwendungen in voller Höhe abziehbar sind. Im Gegenzug ist die Nutzung 
des privaten Gebäudeteils der Umsatzsteuer zu unterwerfen.  
 
Durch dieses Verfahren erlangen Steuerpflichtige einen Liquiditätsvorteil. Der Unternehmer kann 
demnach bei der Anschaffung oder Herstellung eines gemischt genutzten Gebäudes den vollen Vor-
steuerabzug geltend machen, der über 10 Jahre durch die Besteuerung der Privatnutzung anteilig zu-
rückgeführt wird.  



 
Das führt in seiner Konsequenz quasi zu einer Rückzahlung des Vorsteuerbetrages innerhalb von 10 
Jahren. Dennoch scheint das Modell wegen des Zinsvorteils immer noch attraktiv. Es gilt allerdings 
zu beachten, dass das Risiko der Besteuerung einer eventuellen nicht vermeidbaren Grundstücksent-
nahme besteht, sodass vor Inanspruchnahme dieses Modells unbedingt steuerlicher Rat eingeholt 
werden sollte. 
 
Mit der Einführung einer neuen Regelung in die Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird der Vorsteuer-
abzug bei gemischt genutzten Grundstücken ab dem 1.1.2011 nicht mehr voll gewährt.  Danach kann 
höchstens der Teil der Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden, der auf die Verwendung des 
Grundstücks für unternehmerische Zwecke entfällt. 
 
 
7. Vorsteuerabzug bei Ausweis eines überhöhten Steuerbetrags 
 
Mit Urteil vom 19.11.2009 hat der Bundesfinanzhof (BFH) über die Höhe des Vorsteuerabzugs aus 
Rechnungen entschieden, in denen der Steuersatz und damit auch die Umsatzsteuer unzutreffend an-
gegeben wurden. Wies der Rechnungsaussteller in einer Rechnung den Regelsteuersatz (19 %) aus, 
obwohl die gelieferte Ware tatsächlich nur dem ermäßigten Steuersatz (7 %) unterliegt, war umstrit-
ten, ob dieser Fehler zur gänzlichen Versagung des Vorsteuerabzugs führte.  
 
Anders als die Vorinstanz entschied der BFH, dass dem Leistungsempfänger in solchen Fällen der in 
dem überhöhten Steuerbetrag enthaltene (gesetzlich geschuldete) Betrag als Vorsteuer zusteht. Dieser 
beträgt 7 % des in der Rechnung ausgewiesenen Nettobetrages.  
 
 
8. Erbschaftsteuer nicht aus der Substanz des Betriebes bezahlen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 11.11.2009 entschieden, dass die Begünstigung des 
Betriebsvermögens im Erbfall auch dann wegen zu hoher Entnahmen aus dem Betriebsvermögen 
nachträglich (teilweise) entfällt, wenn die Entnahmen ausschließlich der Zahlung der durch den Er-
werbsvorgang ausgelösten Erbschaft- oder Schenkungsteuer dienten.  
 
Nach dem Erbschaftsteuergesetz fallen der Freibetrag und der verminderte Wertansatz rückwirkend 
weg, soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb als Gesellschafter einer Gesell-
schaft bis zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Entnahmen tätigt, die 
die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewinne oder Gewinnanteile seit dem Er-
werb um mehr als 150.000 € übersteigen (sog. Überentnahmen). 
 
Im konkreten Fall hatte ein Vater seiner Tochter einen Teil seines Kommanditanteils geschenkt. Das 
Finanzamt gewährte der Tochter zunächst die steuerlichen Vergünstigungen. Diese zahlte die festge-
setzte Schenkungsteuer unmittelbar vom Geschäftskonto der KG, was zu Überentnahmen im Sinne 
des Erbschaftsteuergesetzes führte. Nachdem das Finanzamt diesen Umstand aufgeklärt hatte, versag-
te es rückwirkend anteilig die gewährten Steuervergünstigungen. Die Tochter vertrat dagegen die 
Auffassung, Überentnahmen zur Schenkungsteuertilgung seien unschädlich.  
 
Nach Auffassung des BFH kommt es jedoch nicht auf die Gründe an, die zu einer Überentnahme füh-
ren. Befreiungsschädlich ist grundsätzlich jede Entnahme. Die Norm ist nicht auf Missbrauchsfäl-
le beschränkt. Dies entspricht dem Sinn der Vorschrift, wonach die Steuervergünstigungen nur ge-
währt werden sollen, wenn und soweit der Betrieb in seinem Bestand fortgeführt wird. Dieser Zweck 
hindert den Gesetzgeber nicht, das begünstigte Betriebsvermögen schmälernde Entnahmen generell 
als begünstigungsschädlich zu begreifen, soweit sie den Freibetrag bzw. die Summe der Gewinne und 
Einlagen übersteigen. Darin liegt nach Auffassung des BFH keine verfassungsrechtlich unzulässige 
Typisierung. 
 
 



9. Pflichten und Gefahren für Arbeitgeber bei 400-€-Jobbern im Sozialversiche-
rungsrecht 

 
Bei mehreren parallel ausgeübten Minijobs kann durch Überschreiten der monatlichen Entgeltgrenze 
von 400 € Versicherungspflicht eintreten. Um die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäfti-
gung richtig durchführen zu können, sollte der Arbeitgeber daher bei Beginn einer Beschäftigung 
abfragen, ob der Arbeitnehmer bereits bei anderen Arbeitgebern geringfügig oder versicherungs-
pflichtig beschäftigt ist. Um dieses später verbindlich nachweisen zu können, empfiehlt es sich, einen 
„Personalfragebogen für geringfügig Beschäftigte“ auszufüllen und vom Arbeitnehmer unterschreiben 
zu lassen. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die entsprechenden Angaben über den Beschäftigten zu 
den Entgeltunterlagen nimmt. Einen solchen Personalfragebogen finden Sie z. B. im Internet bei der 
Minijobzentrale unter: http://www.minijobzentrale.de und dort unter „Download-Center“ und dem 
Link „Formulare und Anträge“. 
 
Stellt ein Sozialversicherungsträger erst im Nachhinein zum Beispiel durch Datenabgleich oder im 
Rahmen einer Betriebsprüfung fest, dass die Beschäftigung vom Arbeitgeber falsch beurteilt wurde 
und eigentlich keine Geringfügigkeit (Versicherungsfreiheit), sondern Versicherungspflicht gegeben 
ist, tritt diese mit der Bekanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle oder durch einen Renten-
versicherungsträger ein. Sie gilt damit nur für die Zukunft; für die zurückliegende Zeit bleibt die Be-
schäftigung versicherungsfrei.  
 
Anmerkung: Diese Regelung gilt allerdings nicht, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahr-
lässig versäumt hat, den Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären.  
 
Hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei Beschäftigungsbeginn nicht nach weiteren Beschäftigun-
gen gefragt bzw. die Angabe weiterer Beschäftigungen ignoriert, tritt Versicherungspflicht auch für 
die Vergangenheit ein. Die Beiträge sind vom Arbeitgeber nachzuzahlen! 
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 12.04.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.04.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: Februar = 107,5; Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; 
Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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1. Aufwendungen für sowohl geschäftlich wie auch privat veranlasste Reisen 

teilweise besser absetzbar 
 

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) ändert mit Beschluss vom 21.9.2009 seine Rechtspre-
chung zur Beurteilung gemischt (beruflich und privat) veranlasster Aufwendungen und lässt Aufwen-
dungen für gemischt veranlasste Reisen in größerem Umfang als bisher zum Abzug als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten zu. 
 
In einem entschiedenen Fall aus der Praxis besuchte ein Steuerpflichtiger eine Computer-Messe in 
Las Vegas. Das Finanzamt war der Auffassung, von den sieben Tagen des USA-Aufenthalts seien nur 
vier Tage einem beruflichen Anlass zuzuordnen. Deshalb berücksichtigte es nur die Kongressgebüh-
ren, Kosten für vier Übernachtungen und Verpflegungsmehraufwendungen für fünf Tage.  
 
Der BFH kam zu dem Entschluss, dass Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt beruf-
lich (betrieblich) und privat veranlassten Reisen grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung nach Maßgabe 
der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile der Reise aufgeteilt werden können. Voraussetzung 
ist, dass die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung 
sind. Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge kann es jedoch im Ein-
zelfall erfordern, einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzuziehen oder ganz von einer Aufteilung 
abzusehen. 
 
Ein Abzug der Aufwendungen kommt nur dann insgesamt nicht in Betracht, wenn die – für sich gese-
hen jeweils nicht unbedeutenden – beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge (z. B. bei einer 



beruflich/privaten Doppelmotivation für eine Reise) so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht 
möglich ist, es also an eindeutigen Kriterien für eine Aufteilung fehlt. 
 
Damit gibt der Große Senat die bisherige Rechtsprechung auf, die der Vorschrift des Einkommensteu-
ergesetzes ein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlasste Aufwendungen 
entnahm. Diese Auffassung kann in der Praxis auch Auswirkungen auf die Beurteilung anderer ge-
mischt veranlasster Aufwendungen haben. 
 
Anmerkung: Von dieser Rechtsprechung sind allerdings solche unverzichtbaren Aufwendungen für 
die Lebensführung nicht betroffen, die durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen 
Existenzminimums pauschal abgegolten oder als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastun-
gen abziehbar sind (z. B. Aufwendungen für bürgerliche Kleidung oder für eine Brille).  
Um eine saubere Trennung zwischen beruflichen und privaten Aufwendungen zu erreichen, 
sollten betroffene Steuerpflichtige alle Unterlagen, die den Nachweis der beruflichen Sphäre 
der Reise dienen, aufbewahren.  
 
 
2. Investitionsabzugsbetrag für einen betrieblichen Pkw 
 
Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beab-
sichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließ-
lich oder fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des 
Weiteren muss der Steuerpflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzurei-
chenden Unterlagen seiner Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten angeben. 
 
Das Einkommensteuergesetz regelt indes nicht, wie die Absicht der ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblichen Nutzung zu belegen ist. Seitens des Gesetzgebers wird lediglich eine „Prog-
noseentscheidung“ gefordert, ohne dass erkennbar ist, ob und wie diese Prognose darzulegen bzw. 
glaubhaft zu machen ist. 
 
Für einen betrieblichen Pkw, der auch privat genutzt werden soll, kann die Absicht der ausschließlich 
oder fast ausschließlich betrieblichen Nutzung des Pkw dadurch dargelegt werden, dass der Steuer-
pflichtige geltend macht, den (ausreichenden) betrieblichen Nutzungsanteil mittels eines Fahrtenbu-
ches zu dokumentieren. 
 
Dem steht nach dem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 26.11.2009 nicht entgegen, dass der Steu-
erpflichtige für ein im Zeitpunkt der Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages vorhandenes 
Fahrzeug den privaten Nutzungsanteil unter Anwendung der sogenannten 1-%-Regelung ermittelt. 
 
 
3. Doppelte Höchstbeträge bei Handwerkerleistungen bereits ab 2008? 
 
Seit dem 1.1.2009 sind Aufwendungen für Handwerkerleistungen (Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen) besser von der Steuer absetzbar. Der bisherige Steuerbonus von bis zu 
600 € pro Jahr wird auf 1.200 € verdoppelt.  
 
In der Fachliteratur wird nunmehr teilweise die Meinung vertreten, dass der erhöhte Betrag bereits ab 
dem Jahr 2008 anzuwenden sei, weil das Gesetz zur „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstär-
kung“, mit dem der neue Höchstbetrag eingeführt worden ist, bereits vor dem 1.1.2009 in Kraft getre-
ten ist. 
 
Das Finanzgericht Münster folgt in seinem Beschluss vom 11.12.2009 dieser Auffassung nicht. Aus 
seiner Sicht bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass der auf 1.200 € heraufgesetzte Ermäßi-
gungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erst ab dem Jahr 2009 gilt.  
 



Anmerkung: Zu diesem Sachverhalt sind weitere Verfahren bei Finanzgerichten anhängig. Haus-
haltsnahe Dienstleistungen sollten deshalb zwingend in der Steuererklärung für 2008 angegeben wer-
den. Sollte das Finanzamt die Aufwendungen nicht bis zum neuen Höchstbetrag anerkennen, sollte 
ggf. Einspruch eingelegt und mit Hinweis auf die anstehenden Entscheidungen Ruhen des Verfahrens 
beantragt werden. 
 
 
4. Verbilligte Vermietung einer Wohnung zu Nichtwohnzwecken 
 
Die Nutzungsüberlassung einer Wohnung ist in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen, wenn das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 56 % 
der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Hier sei jedoch erwähnt, dass der Bundesfinanzhof bereits 2003 
entschieden hat, dass der volle Werbungskostenabzug – ohne weitere Prüfungen – nur noch dann 
möglich ist, wenn die vereinbarte Miete mindestens 75 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. 
 
Diese Regelung findet aber dann keine Anwendung, wenn eine Wohnung oder andere Räume zu an-
deren Zwecken als Wohnzwecken, z. B. gewerblichen Zwecken, vermietet werden. 
 
Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Rheinland ist bei einer verbilligten Vermietung einer 
Wohnung zu Nichtwohnzwecken – also z. B. zu gewerblichen Zwecken – in jedem Fall ein Wer-
bungskostenabzug nur im Verhältnis der vereinbarten Miete zur ortsüblichen Miete zulässig. In dem 
Umfang, wie ein Steuerpflichtiger aus privaten Gründen ganz oder teilweise darauf verzichtet, aus der 
Überlassung eines Wirtschaftsguts Einnahmen zu erzielen, steht ihm der Abzug von Betriebsausga-
ben/Werbungskosten nicht zu.  
 
 
5.  Verfassungsbeschwerde gegen steuerliche Behandlung des Elterngeldes 
 
Das einem betreuenden Elternteil zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkommens gezahlte 
Elterngeld beträgt 67 % seines vor der Geburt des Kindes durchschnittlich monatlich verfügbaren 
bereinigten Nettoeinkommens, höchstens jedoch 1.800 €. Der Mindestbetrag, der auch an vor der 
Geburt nicht erwerbstätige Elternteile gezahlt wird, beträgt 300 € monatlich.  
 
Das Elterngeld unterliegt steuerlich in voller Höhe dem Progressionsvorbehalt. Es wird zwar 
steuerfrei ausgezahlt, erhöht aber den Steuersatz für das übrige Einkommen. Das kann zu einer 
erheblichen Steuernachzahlung führen. 
 
Fraglich war nunmehr noch, ob diese steuererhöhende Wirkung auch für den Sockelbetrag von 300 € 
gelten soll. Diese Frage hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 21.9.2009 bejaht. Nach seiner 
Auffassung ist das nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz gezahlte Elterngeld dem Pro-
gressionsvorbehalt zu unterstellen. Es bezweckt, die durch die erforderliche Kinderbetreuung entgan-
genen Einkünfte teilweise auszugleichen. Dies gilt auch dann, wenn nur der Sockelbetrag geleistet 
wird. 
 
Anmerkung: Gegen dieses Urteil wurde nunmehr Verfassungsbeschwerde eingelegt. Hier sollten alle 
betroffenen Elternpaare ggf. Einspruch einlegen und unter Angabe des Aktenzeichens 2 BvR 2604/09 
beim Bundesverfassungsgericht das Ruhen des Verfahrens beantragen. 
 
 
6. Ist die Herabsetzung der Altersgrenze für den Kindergeldanspruch 

verfassungsgemäß? 
 
 
Eltern erhalten ab 2007 für ihre Kinder ab dem Geburtsjahrgang 1983 das Kindergeld nur noch bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres (vorher bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres). Eine Übergangs-



regelung ist für die Kinder des Geburtsjahrgangs 1982 vorgesehen. Sie erhalten das Kindergeld bis 
zur Vollendung des 26. Lebensjahres.  
 
Die Absenkung der Altersgrenze hat zahlreiche negative Auswirkungen auf die kindbedingten Steuer-
freibeträge wie z. B. Kinderzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz. Auch im Beamtenrecht erge-
ben sich Änderungen. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte die Frage, ob die neue Regelung verfassungswidrig ist, verneint 
und eine anhängige Klage zuungunsten des klagenden Steuerpflichtigen entschieden. Die Revision 
zum Bundesfinanzhof wurde jedoch wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, ob die Herab-
setzung der Altersgrenze – auch unter Berücksichtigung der Übergangsregelung – verfassungsgemäß 
ist, zugelassen. Diese ist unter dem Aktenzeichen III R 68/09 dort anhängig. 
 
 
7. BFH bejaht Verfassungsmäßigkeit der beschränkten Abziehbarkeit von Altersvor-

sorgeaufwendungen, von sonstigen Vorsorgeaufwendungen sowie des Grund-
freibetrags 2005  

 
 
1. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hält an seiner Auf-
fassung fest, dass im Anwendungsbereich des Alterseinkünftegesetzes ab dem 1.1.2005 geleistete 
Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und andere Altersvorsorgeaufwendungen ledig-
lich in beschränktem Umfang als Sonderausgaben abgezogen werden können.  
 
Der Gesetzgeber beurteilt auf Altersvorsorgeaufwendungen beruhende Renteneinnahmen ab dem Jahr 
2005 – abweichend von der bis dahin geltenden Rechtslage – als steuerbare Einnahmen. Ab dem Jahr 
2025 sind solche Aufwendungen in vollem Umfang als Sonderausgaben steuerwirksam zu berücksich-
tigen. Auch die bis dahin geltende Übergangsregelung ist nicht zu beanstanden. Nach dieser sind zwar 
im Jahr 2005 nur 60 % der Altersvorsorgeaufwendungen steuerlich anzusetzen, wobei dieser Prozent-
satz jährlich um 2 % bis auf 100 % ansteigt. Ob eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliegt, wird 
aber erst in den Jahren geprüft, in denen die Renteneinnahmen zufließen. Hier ist dann mit weiteren 
Klageverfahren zu rechnen. 
 
2. Sonstige Vorsorgeaufwendungen: Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der ab dem Jahr 
2005 geltenden Fassung gehören Beiträge zu Arbeitslosenversicherungen, zu bestimmten Erwerbs- 
und Berufsunfähigkeitsversicherungen, zu Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen 
sowie bestimmte Risikolebensversicherungen und vor dem Jahr 2005 abgeschlossene private Renten- 
und Lebensversicherungen. Solche Beiträge können (vorbehaltlich der sogenannten Günstigerprü-
fung) jährlich mit insgesamt höchstens 2.400 €, in bestimmten Fällen nur bis zu 1.500 € abgezogen 
werden.  
 
Nach Auffassung des BFH hat der Gesetzgeber in sachgerechter Weise danach differenziert, ob ein 
Steuerpflichtiger die Aufwendungen für seinen Krankenversicherungsschutz in vollem Umfang allein 
tragen muss oder ob sich dessen Arbeitgeber hieran durch Beitragszahlungen oder durch Beihilfen im 
Krankheitsfall beteiligt. 
 
Eine weitergehende steuerliche Freistellung gebiete auch nicht die Steuerfreiheit des Existenzmini-
mums. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.2.2008 sei die unzureichende 
steuerliche Berücksichtigung dieser Aufwendungen bis zum 31.12.2009 hinzunehmen. Die Aufwen-
dungen für die übrigen im Einkommensteuergesetz genannten Versicherungsbeiträge berührten nicht 
die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Dies gelte nach Auffassung des BFH auch für die zwangs-
weise zu leistenden Beiträge zur Arbeitslosenversicherung; sie dienten nicht der Existenzsicherung, 
sondern der Erlangung einer Lohnersatzleistung. 
 
3. Grundfreibetrag: Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf das Existenzmi-
nimum nicht der Einkommensbesteuerung unterworfen werden. Dies wird durch den Grundfreibetrag 



berücksichtigt. Messgröße hierfür ist das staatlich garantierte Sozialhilfeniveau. Hierzu legt die Bun-
desregierung alle zwei Jahre einen Bericht über das Existenzminimum vor. Das sächliche Existenzmi-
nimum beträgt danach bei Ehegatten im Jahr 2005 12.240 €. Nach Auffassung des BFH ist diese Be-
rechnung nicht zu beanstanden.  
 
 
8. Steuerwirksame Gestaltung des Zuflusses einer Abfindung 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können den Zufluss einer Abfindung anlässlich der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in der Weise steuerwirksam gestalten, dass sie die Fälligkeit der Abfindung vor 
ihrem Eintritt hinausschieben. 
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 11.11.2009 entschiedenen Fall wurde der Zeitpunkt der 
Fälligkeit einer (Teil-)Abfindungsleistung für das Ausscheiden des Arbeitnehmers zunächst in einer 
Betriebsvereinbarung auf November des Streitjahres bestimmt. Die Vertragsparteien verschoben je-
doch vor dem ursprünglichen Fälligkeitszeitpunkt im Interesse einer für den Arbeitnehmer günstige-
ren steuerlichen Gestaltung den Eintritt der Fälligkeit einvernehmlich auf den Januar des Folgejahres. 
Entsprechend wurde die Abfindung auch erst im Folgejahr ausgezahlt.  
 
Weil die Besteuerung vom Zufluss der Abfindung abhängt, war die Abfindung nach der Beurteilung 
des BFH deshalb auch erst im Auszahlungsjahr zu versteuern.  
 
Anmerkung: In einem „Einmalbetrag“ ausbezahlte Abfindungen dürfen auch in Zukunft nicht auf 
mehrere Steuerjahre aufgeteilt werden, um die Steuerlast zu senken. Anders verhält es sich aber, so-
bald ein Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber eine Fälligkeitsvereinbarung schließt. Damit kann die 
Auszahlung der Abfindung auf mehrere Kalenderjahre verteilt werden. Entscheidend für die Besteue-
rung ist der Zeitpunkt, an dem das Geld dem Arbeitnehmer zugeflossen ist. 
 
 
9. Bitte alle Steuerbescheide zur Prüfung einreichen 
 
Es mehren sich Fälle, in denen Mandanten Steuerbescheide nicht rechtzeitig zur Prüfung überlassen, 
z. B. weil das Ergebnis mit der bei der Zusendung der Steuererklärung gemachten Prognose überein-
stimmt. 
 
Leider wird dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. bei der Bearbeitung der nächsten Steu-
ererklärung, festgestellt, dass zwar das Ergebnis zutreffend ist, aber nicht alle hier angebrachten Vor-
behalte, die nach der Abgabenordnung aufzunehmen wären, im Bescheid enthalten sind. Wir bitten 
Sie deshalb, alle Bescheide sofort nach Eingang zur Prüfung an uns weiterzuleiten. 
 
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.)  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli.-Zuschlag 

10.03.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 29.03.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 



  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; September = 
106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 
106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



 Das Wichtigste 
 aus dem Steuerrecht  
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1. Bessere Familienförderung durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
 

Mit dem sog. Wachstumsbeschleunigungsgesetz will der Gesetzgeber auch Familien fördern. Dies 
erreicht er mit der Anhebung des Kindergeldes für jedes Kind um 20 €. Für das erste und zweite Kind 
erhalten Eltern seit dem 1.1.2010 184 €, für das dritte 190 €, ab dem vierten Kind kommen 215 € zum 
Tragen. 
 
Ein im selben Umfang erhöhter Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
gewährleistet eine bessere steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen der Familien für die 
Betreuung und Erziehung oder Ausbildung der Kinder. Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 wurden 
der Kinderfreibetrag um 504 € auf 4.368 € und der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf um 480 € auf 2.640 € erhöht. Entsprechend werden die Kinderfreibeträge für jedes 
Kind von 6.024 € ab dem Veranlagungszeitraum 2010 auf 7.008 € angehoben. 
 
 
2. Neue Umsatzsteuerregeln für Hotel- und Beherbergungsbetriebe 
 
Der Bundesrat hat Ende 2009 dem umstrittenen „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ zugestimmt, bei 
dem u. a. auch die Verminderung des Umsatzsteuersatzes auf 7 % ab dem 1.1.2010 für die kurzfristi-
gen Beherbergungen beschlossen wurde.  
 
Davon sind sowohl die Übernachtungsumsätze des klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige 
Beherbergungen in Pensionen, Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und vergleichbaren Einrichtun-
gen sowie die Überlassung von Campingflächen betroffen. Als „kurzfristig“ kann dabei in der Regel 
ein Zeitraum von weniger als 6 Monaten angesehen werden.  



 
Nicht betroffen sind aber solche Leistungen, die nicht unmittelbar zur Beherbergung gehören. Das gilt 
z. B. für das Frühstück, die Halbpension, die Getränke aus der Minibar, der Zugang zu Kommunikati-
onsnetzen (insbesondere Telefon und Internet), die TV-Nutzung („pay per view“), Wellnessangebote, 
die Überlassung von Tagungsräumen usw. 
 
Rechnungsausstellung durch Beherbergungsunternehmen: Ab dem 1.1.2010 müssen Beherber-
gungsbetriebe die unterschiedlichen Steuersätze in Rechnungen gesondert ausweisen. So sind neben 
den reinen Übernachtungsleistungen (7 %) die Nebenleistungen für Verpflegung (19 %) getrennt auf-
zuführen. Das betrifft sowohl die Nettobeträge wie auch die Umsatzsteuersätze und -beträge. Auch 
bei Tagungspauschalen oder sog. Wellnesswochenenden ist die Rechnung aufzusplitten. Die Betriebe 
müssen ihre Kalkulation offenlegen und die Preisanteile dem jeweiligen Steuersatz zuordnen. Erleich-
terungen gelten nur für Kleinbetragsrechnungen bis 150 €.  
 
Für die Silvesternacht gilt ein Steuersatz von 7 %. Der Steuersatz richtet sich nach dem Zeitpunkt, zu 
dem die Leistung ausgeführt wird. Die Beherbergung gilt erst am 1.1.2010 als ausgeführt. Es kommt 
hier nicht auf den Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung, dem Zeitpunkt der Entgeltsvereinnah-
mung oder der Rechnungserteilung an.  
 
Inwieweit die in der Fachpresse vertretene Auffassung greift, dass Beherbergungsbetriebe, die Gäste 
über die Jahreswende 2009/2010 – also z. B. über Weihnachten und Silvester – beherbergt haben und 
für die Gesamtzeit einen Gesamt-Übernachtungsbetrag berechnen, die Übernachtungsleistung mit dem 
ermäßigten Steuersatz versteuern können, ist nicht eindeutig geklärt. Bei der Übernachtungsleistung 
handelt es sich jedoch im umsatzsteuerlichen Sinne um eine sonstige Leistung, die erst dann ausge-
führt ist, wenn der Gast seinen Aufenthalt beendet. Demnach wären Beherbergungsbetriebe nicht 
verpflichtet, an sich wirtschaftlich teilbare Leistungen als solche auch gesondert abzurechnen. Zwar 
kann bei gleichbleibendem Übernachtungspreis grundsätzlich jede Übernachtung als Teilleistung 
angesehen werden. Dies gilt aber nur dann, wenn jede Übernachtung gesondert abgerechnet wird. 
Hierzu wird sich die Finanzverwaltung noch einmal deutlicher äußern müssen. 
 
Bitte beachten Sie: Ein falscher (überhöhter) gesonderter Steuerausweis von 19 % führt zwangsweise 
zu einer zusätzlichen Steuerschuld. Bei Kleinbetragsrechnungen genügt bereits die Angabe des Steu-
ersatzes von 19 %, um eine entsprechende Steuerschuld auszulösen. 
 
Auswirkungen auf Geschäftsreisende: Die Beherbergungsbetriebe sind nicht verpflichtet, die Kos-
ten um die Differenz zwischen 19 % und 7 % zu senken. Tun sie das auch nicht, steigen die Preise für 
Geschäftsreisende entsprechend. So müsste z. B. ein Bruttoübernachtungspreis ab dem Jahreswechsel 
von 100 € auf 89,91 € sinken (netto 84,03 € zzgl. 5,88 € Umsatzsteuer). Wird der Übernachtungspreis 
hingegen nicht geändert, erhöht sich der Kostenfaktor des Gastes. Bleibt also der alte Bruttopreis von 
100 € bestehen, lautet die Rechnung auf netto 93,46 € zzgl. 6,54 € Umsatzsteuer. Geschäftsreisende 
können zwar die (verminderte) Vorsteuer aus den Hotelrechnungen erstattet bekommen, haben aber 
den Nachteil der geringeren Vorsteuer und eines entsprechend höheren Kostenfaktors. Bei einer 
Rechnung über 100 € sind das ca. 10 €. 
 
Nachdem die Nebenleistungen ab 1.1.2010 getrennt aufgeführt werden, muss der in der Rechnung 
zwangsweise auszuweisende Frühstückspreis in der angegebenen Höhe abgezogen werden und nicht 
mehr pauschal in Höhe von 4,80 € vom Rechnungsbetrag. Demnach können bei Arbeitnehmern nur 
die verbleibenden Hotelkosten als Übernachtungskosten steuerfrei erstattet werden – falls die Finanz-
verwaltung nicht einen anderen Lösungsvorschlag unterbreitet. 
 
 
3. Neuregelung bei der Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 

seit 1.1.2010 
 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften müssen sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), 
die sie seit dem 1.1.2008 mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 € angeschafft 



oder hergestellt haben, sofort abschreiben. Liegt der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 €, müs-
sen die Wirtschaftsgüter in einem Sammelposten zusammengefasst und unabhängig von der Verblei-
bensdauer im Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden.  
 
Nur noch die Bezieher von Überschusseinkünften (wie z. B. aus nicht selbstständiger Arbeit oder aus 
Vermietung und Verpachtung) hatten die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € im 
Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben.  
 
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führt nunmehr bei den Gewinneinkünften für Wirtschaftsgü-
ter, die ab dem 1.1.2010 angeschafft oder hergestellt werden, eine Wahlmöglichkeit ein.  
 
Sofortabschreibung: Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung voll abgeschrieben werden. Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, sind 
GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen. Das Ver-
zeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirt-
schaftsgüter über 410 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 
 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 150 € und unter 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht 
in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden.  
Neu ist hier, dass der Unternehmer auch Wirtschaftsgüter unter 150 € in den Sammelposten aufneh-
men kann und nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abschreiben muss. 
 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den Sammel-
posten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt wer-
den kann.  
 
 
4. AfA-Berechtigung bei Gesellschafteraufnahme in eine Einzelpraxis 
 
Bei der Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-Rechnung sind die Anschaffungskosten 
eines Gesellschafters für den Erwerb seiner mitunternehmerischen Beteiligung in einer steuerlichen 
Ergänzungsrechnung zu erfassen, wenn sie in der Überschussrechnung der Gesamthand nicht berück-
sichtigt werden können. 
 
Die Abschreibungsbeträge (AfA) stehen in voller Höhe dem Gesellschafter zu, der die Anschaffungs-
kosten getragen hat, soweit sie darauf entfallen, dass er für seinen Mitunternehmeranteil einen über 
dem Buchwert liegenden Preis an den Veräußerer bezahlt hat. Dasselbe gilt für die AfA auf den er-
worbenen originären Geschäftswert. Die Anschaffungskosten sind nicht in der Gewinnermittlung der 
Gesamthand, sondern in einer Ergänzungsrechnung zugunsten des Käufers zu erfassen und dort fort-
zuschreiben. 
 
 
5. Bemessungsgrundlage für Abschreibung nach Einlage eines Gebäudes 

in das Betriebsvermögen 
 
Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung nach Einlage eines Wirtschaftsguts in das Be-
triebsvermögen ist die Differenz zwischen dem Einlagewert und den vor der Einlage bei den Über-
schusseinkunftsarten bereits in Anspruch genommenen Absetzungen. 
 
Bei Wirtschaftsgütern, die für mehr als ein Jahr zur Erzielung von Einkünften verwendet oder genutzt 
werden, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen, der 
bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf 
ein Jahr entfällt. Ergänzend gilt, dass sich bei Wirtschaftsgütern, die in ein Betriebsvermögen einge-



legt werden, die „Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ um die bis zum Zeitpunkt der Einlage vor-
genommenen Abschreibungen mindern. Die Regelung gilt entsprechend auch für Gebäude.  
 
Bei den zum Teilwert eingelegten Wirtschaftsgütern ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs vom 18.8.2009 mit „Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ der Einlagewert gemeint. Bei die-
sen Wirtschaftsgütern besteht die AfA-Bemessungsgrundlage nach Einlage nicht zwingend aus den 
(eventuell niedrigeren) „historischen (fortgeführten) Anschaffungs- und Herstellungskosten“. Als 
„Anschaffungs- und Herstellungskosten“ ist der Einlagewert zugrunde zu legen. Würde die AfA-
Bemessungsgrundlage nach Einlage des Wirtschaftsguts auf die „historischen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten“ begrenzt, hätte dies – über den Ausschluss von Doppelabschreibungen hinaus – 
zur Folge, dass stille Reserven, die im Privatvermögen vor dem Einlagezeitpunkt gebildet wurden, 
nicht mehr abgeschrieben werden könnten und bis zum Abgang des Wirtschaftsguts aus dem Be-
triebsvermögen „eingefroren“ wären. 
 
 
6. Steuerliche Behandlung von Reisekosten bei betrieblichen und beruflichen 

Auslandsreisen seit 1.1.2010 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2009 hat das Bundesfinanzministerium die neuen Pauschbeträge für Ver-
pflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Aus-
landsreisen bekannt gemacht. Diese können auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de und dort unter Aktuelles > BMF-Schreiben/Veröffentlichun-
gen zu Steuerarten > Lohnsteuer heruntergeladen werden.  
 
Bei Reisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuer-
pflichtige vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage 
aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßge-
bend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pausch-
betrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutter-
land geltende Pauschbetrag maßgebend. 
 
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind nur in den Fällen der Arbeitgebererstattung an-
wendbar, für den Werbungskostenabzug sind die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend. Das 
gilt auch für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland. 
 
 
7. Kein Vorsteuerabzug einer Grundstücksgemeinschaft, wenn die Rechnung nur an 

einen der Gemeinschafter adressiert ist 
 
Einer Grundstücksgemeinschaft steht der Vorsteuerabzug aus Rechnungen für Modernisierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen eines Wohn- und Geschäftshauses nicht zu, wenn nach außen nur einer 
der Gemeinschafter als Vertragspartner auftritt, ohne offenzulegen, dass er auch im Namen des ande-
ren Gemeinschafters handelt, und wenn die Rechnungen nur an ihn adressiert sind. Das entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.9.2009.  
 
Der Vorsteuerabzug des Unternehmers setzt voraus, dass die Lieferungen oder sonstigen Leistungen 
„für sein Unternehmen“ ausgeführt worden sind. Unbeachtlich ist daher, wer zivilrechtlicher Eigen-
tümer des bezogenen Leistungsgegenstands wird, wem die Leistung wirtschaftlich zuzuordnen ist 
oder wer die empfangene Leistung bezahlt hat. 
 
In Anwendung dieser Grundsätze hat der BFH entschieden, dass einer Bauherrengemeinschaft der 
Vorsteuerabzug aus Rechnungen, die ihr erteilt worden sind, nur dann zusteht, wenn sie selbst die 
Leistungen in Auftrag gegeben hat und sie selbst Empfängerin dieser Leistungen ist, Leistungsemp-
fänger also nicht die einzelnen Gemeinschafter als Bauherren sind. Er hat einer unternehmerisch täti-
gen Gesellschaft kein Recht auf Vorsteuerabzug aus solchen Eingangsleistungen zugebilligt, die an 
ihre Gesellschafter ausgeführt worden sind. 



 
Anmerkung: Bei der Anschaffung, Modernisierung oder Renovierung von Gebäuden sollten Sie sich 
zwingend steuerlich beraten lassen, bevor Sie mit den Planungs- bzw. Baumaßnahmen beginnen. 

 
 
8. EuGH-Vorlagen zur Abgrenzung von Restaurationsleistungen (Dienstleistungen) 

und Lieferungen von Nahrungsmitteln 
 
Mit Beschlüssen vom 15.10. und 27.10.2009 hat der Bundesfinanzhof dem Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften (EuGH) mehrere Fragen vorgelegt, die die Abgrenzung von Restaurationsleis-
tungen (Dienstleistungen) und Lieferungen von Nahrungsmitteln betreffen.  
 
Eine Lieferung würde dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen, nicht hingegen – anders 
als in anderen Mitgliedstaaten – eine Restaurationsleistung, die im Inland mit dem Regelsteuersatz 
von 19 % besteuert wird. Es hängt deshalb von der Beurteilung als Lieferung oder Dienstleistung ab, 
ob die Umsätze dem Regelsteuersatz unterliegen oder nicht.  
 
In zwei Verfahren geht es um die Beurteilung der Abgabe von Speisen aus einem Imbisswagen mit 
z. T. überdachten Verzehrtheken oder Ablagebrettern. Ein weiteres Verfahren betrifft die Abgabe von 
Speisen in Kinofoyers, in denen Tische, Stühle und sonstige Verzehrvorrichtungen vorgehalten wa-
ren, und in einem weiteren Verfahren sind Leistungen eines Party-Service-Unternehmens zu beurtei-
len.  
 
Die erweiterte Ermächtigung der Mitgliedstaaten zur Einführung eines ermäßigten Steuersatzes nicht 
nur – wie bisher – für die Lieferung von Nahrungsmitteln, sondern zusätzlich auch für „Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen“ lässt aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht als zweifelhaft erschei-
nen, ob es sich bei der Abgabe von Speisen oder Mahlzeiten zum sofortigen Verzehr um eine Liefe-
rung handelt. Sollte dies zu bejahen sein, muss die Frage beantwortet werden, ob unter den Begriff 
Nahrungsmittel nur Nahrungsmittel „zum Mitnehmen“ fallen oder auch Speisen oder Mahlzeiten, die 
durch Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet worden 
sind. Hinsichtlich der Abgrenzung von Restaurationsleistung (Dienstleistung) und Lieferung ist zu 
klären, ob die Zubereitung der Speisen oder Mahlzeiten als ein wesentliches Dienstleistungselement 
zu berücksichtigen ist, das zusammen mit einer oder mehreren zusätzlichen Dienstleistungen der ein-
heitlichen Leistung das Gepräge einer Dienstleistung verleiht. 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.02.2010 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.02.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 25.02.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 



 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
November = 106,9; Oktober = 107,0; September = 106,9; August = 107,3; 
Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



 Das Wichtigste 
 aus dem Steuerrecht  

 
 Januar 2010 

 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. Bundesregierung verabschiedet Gesetz zur 
Wachstumsbeschleunigung 

2. Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-
Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Rege-
lungen in Planung 

3. Niedersächsisches Finanzgericht hält 
Solidaritätszuschlag für verfassungswidrig 

4. Einkünfteerzielungsabsicht bei jahrelangem 
Leerstand eines Gebäudes 

5. Steuerbegünstigte Entschädigung für Arbeitszeit-
reduzierung möglich 

6. Freibetrag für Betriebsveräußerung wird nur 
einmal im Leben gewährt und gilt einkünfteü-
bergreifend 

7. Die Sozialversicherungsgrenzen und Sachbe-
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1. Bundesregierung verabschiedet Gesetz zur Wachstumsbeschleunigung 
 
Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien ein steuerliches Sofortprogramm beschlossen, das 
zum 1.1.2010 in Kraft treten soll. Bei Drucklegung dieses Informationsschreibens waren die genauen 
Einzelheiten des Gesetzes noch nicht bekannt. Über die jeweiligen Neuregelungen werden wir Sie 
deshalb in einem der folgenden Schreiben im Detail informieren. Vorab möchten wir jedoch auf die 
von der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen hinweisen. So wurde u. a. festgelegt: 
 
Die Kinderfreibeträge für jedes Kind werden von 6.024 € ab dem Veranlagungszeitraum 2010 auf 
7.008 € angehoben. Zugleich wird das Kindergeld erhöht. Es steigt für jedes Kind um 20 €. Für das 
erste und zweite Kind gibt es 184 €, für das dritte 190 €, ab dem vierten Kind kommen 215 € zum 
Tragen. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € können ab 2010 in dem Jahr wieder abgeschrieben wer-
den, in dem sie angeschafft oder hergestellt werden. Alternativ dazu ist es auch möglich, einen Sam-
melposten für alle Wirtschaftsgüter zwischen 150 € und 1.000 € einzurichten. 
 
Der Umsatzsteuersatz bei Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe soll für 
Übernachtungen auf 7 % gesenkt werden. Betroffene Hotel- und Gaststättenbetriebe müssen rechtzei-
tig eine Anpassung der Buchhaltung vornehmen, sodass die Rechnungserstellung ab 2010 korrekt 
ablaufen kann. Maßgebend ist der Zeitpunkt, in dem der jeweilige Umsatz ausgeführt wird. Auf die 
Vertragsvereinbarung oder Rechnungsstellung kommt es hier nicht an. 
 
Die Idee bei der Einführung der Zinsschranke war, dass vor allem Konzerne, die in Deutschland 
Gewinne verbuchen, diese nicht einfach auf Tochtergesellschaften im Ausland verlagern können, um 



in Deutschland weniger oder keine Steuer zu zahlen. Die Regeln der Zinsschranke stellen krisenbe-
dingt für viele kleine und mittlere Unternehmen ein Problem dar. Deshalb wird unter anderem die 
Freigrenze von 1 Mio. € dauerhaft auf 3 Mio. € erhöht, um vor allem den Mittelstand zu entlasten.  
 
Bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen wird der Finanzierungsanteil bei Mieten und Pach-
ten für unbewegliche Wirtschaftsgüter von bisher 65 auf 50 % herabgesetzt. 
 
Bei den Verlustabzugsbeschränkungen („Mantelkauf“) soll die zeitliche Beschränkung bei der Sa-
nierungsklausel zur Verlustnutzung bei Anteilsübertragungen aufgehoben und der Übergang der Ver-
luste in Höhe der stillen Reserven zugelassen werden. 
 
Auch für Erben kommen Verbesserungen zum Tragen. Ziel ist, eine geringere Steuerbelastung für 
Geschwister und Geschwisterkinder zu erreichen. Vorgesehen ist ein neuer Steuertarif von 15 bis 
43 % (bis 31.12.2009 zwischen 30 und 50 %). Gleichzeitig werden auch die Bedingungen für die Un-
ternehmensnachfolge weiter verbessert. Bei der alten Regelung blieben 85 % des begünstigten Be-
triebsvermögens steuerfrei, wenn das Unternehmen 7 Jahre fortgeführt wurde und die Lohnsumme am 
Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 650 % der Ausgangssumme gesunken war. Die neue Rege-
lung sieht eine Verkürzung der Behaltensfrist auf 5 Jahre und der Lohnsumme auf 400 % vor. Die 
Lohnsummenregelung gilt nur bei mehr als 20 Mitarbeitern (vorher 10). Das unschädliche Verwal-
tungsvermögen darf weiterhin höchstens 50 % betragen. 100 % des begünstigten Betriebsvermögens 
blieben nach der ursprünglichen Regelung steuerfrei, wenn das Unternehmen 10 Jahre fortgeführt 
würde und die Lohnsumme am Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 1.000 % der Ausgangssum-
me gesunken war. Nach der neuen Regelung sind es 7 Jahre bei einer Lohnsumme von 700 %. Dies 
gilt nur bei Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten. Das unschädliche Verwaltungsvermögen darf 
in diesem Fall höchstens 10 % betragen. 
 
 
2. Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrecht-

licher Regelungen in Planung  
 
Das Gesetz dient vor allem der Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben. Dabei sollen folgende 
Maßnahmen – zum Teil erst ab 1.7.2010 - zum Tragen kommen:  
 
Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung: Die Altersvorsorgezulage soll unabhängig vom steuer-
rechtlichen Status der jeweiligen Person gewährt werden. Gleichzeitig werden im EU- und EWR-
Ausland gelegene selbst genutzte Wohnimmobilien in die steuerliche Förderung einbezogen.  
 
Die degressive Abschreibung wird auch auf Gebäude im EU- und EWR-Ausland ausgeweitet. Hier sei 
jedoch angemerkt, dass die degressive Gebäudeabschreibung in Deutschland auslaufendes Recht ist. 
Sie kann für neue Immobilien (Bauantrag/Kaufvertrag ab 1.1.2006) nicht mehr in Anspruch genom-
men werden.  
 
Spenden an Einrichtungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU liegen und dort als gemeinnüt-
zig anerkannt sind, werden beim Spender unter weiteren Voraussetzungen steuerlich berücksichtigt. 
 
Umsetzung der EU-Richtlinien: Die Steuer bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
für sonstige Leistungen soll mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die sonstige Leistung 
tatsächlich ausgeführt worden ist, entstehen. 
Die zusammenfassenden Meldungen sollen grundsätzlich bei innergemeinschaftlichen Warenliefe-
rungen monatlich abzugeben sein. Ausnahmeregelung (Abgabe quartalsweise) sollen gelten für Un-
ternehmer, die innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Lieferungen in geringer Höhe (bis zum 
31.12.2011: bis 100.000 € pro Quartal; ab 1.1.2012: bis 50.000 € pro Quartal) bewirken. 
 
Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen: Arbeitnehmer können für Anteile an ihren Unter-
nehmen bzw. an einem Mitarbeiterbeteiligungs-Sondervermögen auch dann eine Steuervergünstigung 
erhalten, wenn diese durch Entgeltumwandlung finanziert werden. 



 
 
3. Niedersächsisches Finanzgericht hält Solidaritätszuschlag für verfassungswidrig 
 
Seit 1991 (mit Unterbrechung) bzw. 1995 (durchgängig) wird der Solidaritätszuschlag im Wege einer 
Ergänzungsabgabe in Höhe von 5,5 % auf die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer erhoben.  
 
Das Niedersächsische Finanzgericht hält die andauernde Erhebung des Solidaritätszuschlags für ver-
fassungswidrig und legt das Klageverfahren dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Es 
ist davon überzeugt, dass die Ergänzungsabgabe nach dem Solidaritätszuschlagsgesetz spätestens ab 
dem Jahr 2007 ihre verfassungsrechtliche Berechtigung verloren hat. Eine Ergänzungsabgabe dient 
nach den Vorstellungen des Gesetzgebers nur der Deckung vorübergehender Bedarfsspitzen. Mit dem 
Solidaritätszuschlag sollen die Kosten der deutschen Einheit finanziert werden. Hierfür besteht nach 
Auffassung des Gerichts kein vorübergehender, sondern ein langfristiger Bedarf. Dieser darf nicht 
durch die Erhebung einer Ergänzungsabgabe gedeckt werden. 
 
Anmerkung: Über die Erfolgsaussichten des Klageverfahrens kann zur Zeit noch keine Aussage ge-
troffen werden. Gegebenenfalls sollten noch nicht bestandskräftige Bescheide angefochten und das 
Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des Musterverfahrens beantragt werden. 
 
 
4. Einkünfteerzielungsabsicht bei jahrelangem Leerstand eines Gebäudes 
 
Jahrelange Leerstände bei Gebäuden sind mittlerweile keine Seltenheit, insbesondere dann, wenn sie 
den Anforderungen an die Bedürfnisse des Marktes nicht mehr entsprechen. Jahrelange Leerstände 
bringen aber auch die Finanzverwaltung auf den Plan, wenn es darum geht, Werbungskosten für sol-
che Objekte geltend zu machen. Sie wird den steuerlichen Ansatz von Aufwendungen als Werbungs-
kosten in der Regel verneinen. 
 
Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemühungen, dass für das Objekt, so wie es 
baulich gestaltet ist, kein Markt besteht und die Immobilie deshalb nicht vermietbar ist, so muss der 
Steuerpflichtige – will er seine fortbestehende Vermietungsabsicht belegen – zielgerichtet darauf 
hinwirken, unter Umständen auch durch bauliche Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand 
des Objekts zu erreichen.  
 
Bleibt er untätig und nimmt den Leerstand auch künftig hin, spricht nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs vom 25.6.2009 dieses Verhalten gegen den endgültigen Entschluss zu vermieten 
oder – sollte er bei seinen bisherigen, vergeblichen Vermietungsbemühungen mit Einkünfteerzielung-
sabsicht gehandelt haben – für deren Aufgabe. Hier sei jedoch angemerkt, dass im entschiedenen Fall 
der Leerstand 30 Jahre betrug. 
 
 
5. Steuerbegünstigte Entschädigung für Arbeitszeitreduzierung möglich 
 
Zahlt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Abfindung, weil dieser seine Wochenarbeitszeit 
aufgrund eines Vertrags zur Änderung des Arbeitsverhältnisses unbefristet reduziert, so kann nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.8.2009 eine begünstigt zu besteuernde Entschädi-
gung vorliegen (Klarstellung der Rechtsprechung). 
 
In dem entschiedenen Fall ging die (klagende) Arbeitnehmerin auf die halbe Wochenstundenzahl und 
erhielt dafür von ihrer Arbeitgeberin eine Entschädigung in Höhe von 17.000 €. Finanzamt und Fi-
nanzgericht (FG) hatten eine steuerbegünstigte Entschädigung vor allem deshalb abgelehnt, weil das 
Arbeitsverhältnis nicht beendet worden sei. 
 
Diese Argumentation ließ der BFH nicht gelten. Eine Entschädigung im steuerlichen Sinne wird als 
Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt. Das Gesetz verlangt nicht, das Arbeits-



verhältnis müsse gänzlich beendet werden. Es setzt lediglich voraus, dass Einnahmen wegfallen und 
dass dafür Ersatz geleistet wird. So verhält es sich, wenn eine Vollzeitbeschäftigung in eine Teilzeit-
beschäftigung überführt und die Arbeitnehmerin dafür abgefunden wird.  
 
Der BFH konnte noch nicht endgültig über die Klage entscheiden. Das FG muss in einer neuen Ver-
handlung prüfen, ob die Arbeitnehmerin bei der Änderung ihres Arbeitsvertrags unter rechtlichem, 
wirtschaftlichem oder tatsächlichem Druck gehandelt hat. 
 
 
6. Freibetrag für Betriebsveräußerung wird nur einmal im Leben gewährt und gilt 

einkünfteübergreifend 
 
Der Jahreswechsel ist immer ein Termin, der auch entscheidend für die Aufgabe oder die Veräuße-
rung eines Teilbetriebes oder eines Betriebes im Ganzen ist. Hierfür können betroffene Steuerpflichti-
ge steuerliche Vorteile wie z. B. einen Freibetrag und einen ermäßigten Steuersatz nutzen. 
 
Bei Steuerpflichtigen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben oder im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauernd berufsunfähig sind, wird der Veräußerungsgewinn eines Betriebes auf Antrag zur Ein-
kommensteuer nur herangezogen, soweit er den Freibetrag von 45.000 € übersteigt. Er ermäßigt sich 
um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € übersteigt.  
 
Dabei gilt zu beachten, dass der Freibetrag dem Steuerpflichtigen nur einmal im Leben gewährt 

wird, allerdings stets in voller Höhe. Es kommt nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige einen 

ganzen Gewerbebetrieb, einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil veräußert. 
 
Wurde der Freibetrag in der Vergangenheit (Ausnahme vor 1996) einmal gewährt, entfällt er für die 
Zukunft. Hier gilt es genau zu überlegen, ob und für welchen Betriebsteil oder Betrieb man diesen in 
Anspruch nimmt. Es kommt z. B. auch nicht darauf an, ob der Freibetrag zu Recht gewährt worden ist 
oder nicht, weil kein Antrag gestellt wurde, sondern das Finanzamt diesen von sich aus angesetzt hat. 
Entscheidend ist allein, dass er sich auf die Steuerfestsetzung ausgewirkt hat und die Steuervergünsti-
gung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.  
 
Der Grundsatz, dass der Freibetrag nur einmal zum Tragen kommt, gilt auch einkünfteübergreifend. 

Wurde er also z. B. im Zusammenhang mit der Aufgabe einer freiberuflichen Praxis verbraucht, kann 
er bei der Aufgabe oder Veräußerung eines Gewerbebetriebs nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Soll der Freibetrag erst für einen späteren Veräußerungsgewinn in Betracht kommen, muss der Steu-
erpflichtige – wenn noch möglich – die Steuerfestsetzung anfechten, in dem ihm die Steuervergünsti-
gung trotz Fehlens eines entsprechenden Antrags gewährt wurde.  
 
 
7. Die Sozialversicherungsgrenzen und Sachbezugswerte 2010 
 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie 
für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für 
das Jahr 2010 gelten folgende Größen: 
 
• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 

49.950 € bzw. im Monat mehr als 4.162,50 € verdienen. 
 
• Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 45.000 € bzw. 

von monatlich höchstens 3.750 € berechnet. 
 
• Die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 66.000 € 

(alte Bundesländer – aBL) bzw. 55.800 € (neue Bundesländer – nBL) im Jahr. 



 
• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 5.500 € (aBL) bzw. 

4.650 € (nBL) monatlich berechnet. 
 
• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung beträgt 2.555 € (aBL) / 2.170 € (nBL) monatlich. 
 
• Die Geringfügigkeitsgrenze ist bei 400 € monatlich geblieben. 
 
Die Beitragssätze für die Krankenversicherung wurden bereits ab dem 1.1.2009 einheitlich für das 
ganze Bundesgebiet auf 14,6 % festgelegt. Zuzüglich den von den Versicherten allein zu tragenden 
0,9 % bedeutet das einen Beitragssatz von 15,5 %. Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung beträgt 
1,95 % bzw. bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,2 %; der Rentenversi-
cherungsbeitragssatz 19,9 %. Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung bleibt bei 2,8 %. 
 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Bei der Krankenversicherung hat der Arbeitnehmer 0,9 % 
selbst zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom 
Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer 
trägt hier 1,475 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,725 %) 
und der Arbeitgeber 0,475 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 
 
Anmerkung: Seit dem 1.1.2009 besteht Krankenversicherungspflicht für alle! Mit der Gesundheitsre-
form 2007 wurde sichergestellt, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Gesundheitsschutz erhalten. 
Wer den Versicherungsschutz verloren hat, wird wieder krankenversichert. Dies gilt sowohl in der 
gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung. 
 
Sachbezugswerte 2010: Der Wert für Verpflegung wird ab 1.1.2010 auf 215 € angehoben (Frühstück 
47 €, Mittag- und Abendessen je 84 €). Der Wert für die Unterkunft beträgt 204 €. 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 11.01.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 27.01.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Oktober = 107,0; September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 
107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8;  Februar = 106,9 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


